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Etats
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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Zur Abfederung der Frankenstärke stimmte das Parlament einem vom Bundesrat
beantragten Hilfspaket im Umfang von 870 Millionen Franken zu, wovon 500 Millionen
Franken der Arbeitslosenversicherung zu Gute kamen. Abgesehen von einigen
Ausnahmen verzichtete der Bund auf die gezielte Unterstützung von einzelnen
Exportbranchen sowie auf kurzfristig wirkende Massnahmen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2011
LAURENT BERNHARD

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Nach dem Abbau der Defizite soll gemäss den Vorschlägen des Bundesrates eine
verfassungsmässige Schuldenbremse sicherstellen, dass der Bundeshaushalt im
Gleichgewicht bleibt. Eine solche hatte im letzten Jahr auch der damalige Bundesrat
Otto Stich vorgeschlagen, wobei er zwei Varianten - die Ausgabenregel, die das
zulässige Ausgabenwachstum an der mittelfristigen Wachstumsrate der Wirtschaft
ausrichtet und die Saldoregel, bei der das Ergebnis der Finanzrechnung mit dem
Wirtschaftswachstum gekoppelt wird - zur Diskussion gestellt hatte.

Die Vernehmlassung zeigte, dass eine Mehrheit der Parteien, Kantone und Verbände
die Ausgabenregelung und damit die «weichere» Variante mit eher indikativem
Charakter bevorzugt. Der Bundesrat könnte somit erst gegen Ausgabenbeschlüsse des
Parlaments einschreiten, wenn dieses ein Budget mit einem Ausgabenwachstum von
mehr als 10% gegenüber der zuletzt angenommenen Finanzrechnung verabschiedet.
Stark umstritten war auch die Behandlung der Investitionsausgaben. Beide Varianten
verzichten auf eine Sonderbehandlung dieser Ausgabenkategorie, eine starke
Minderheit der Vernehmlasser sprach sich aber vehement dafür aus, Investitionen von
der Schuldenbremse auszunehmen. SP und LdU möchten die Sozialversicherungen
ausklammern. Die detaillierte Botschaft zur Schuldenbremse soll dem Parlament erst
nach Inkrafttreten des Sanierungsartikels unterbreitet werden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

Mitte Januar trafen sich erstmals Vertreter der Kantone, der Regierungsparteien, der
Arbeitgeber und der Gewerkschaften mit Finanzminister Villiger, um über das vom
Bundesrat im Dezember 1997 präsentierte Stabilisierungsprogramm 98 zu beraten. Mit
dem Stabilisierungsprogramm 98 soll der Bundeshaushalt bis ins Jahr 2001 um CHF 2
Mrd. entlastet werden. Schon vor Beginn der Gespräche am runden Tisch war klar, dass
das Erreichen eines Konsenses ein äusserst schwieriges Unterfangen sein würde.
Bereits das Ziel, den Haushalt bis ins Jahr 2001 auszugleichen, war umstritten. Während
die Bürgerlichen die bundesrätlichen Vorgaben unterstützten, und die SVP eine noch
raschere Sanierung verlangte, sprach die SP von Sparhysterie, die den konjunkturellen
Aufschwung gefährde, und forderte eine Sanierung auf das Jahr 2004.
Hauptstreitpunkt waren die vorgesehenen Sparmassnahmen im Sozialbereich. Der
Bundesrat wollte mit einer verzögerten Teuerungsanpassung bei den AHV-Renten CHF
220 Mio. sowie mit Leistungskürzungen bei der ALV CHF 200 Mio. bis 500 Mio.
einsparen. Dies lehnte die SP ab, weil damit die von der Krise am härtesten Betroffenen
nochmals getroffen würden. CVP und FDP waren einverstanden mit den Kürzungen; die
SVP verlangte bei der ALV einen radikaleren Leistungsabbau um mindestens CHF 500
Mio., bei der AHV hingegen gesellten sie sich zur SP und wollten auf Kürzungen der
Renten verzichten. Heftig gerungen wurde ferner um die Abstriche im Verkehrsbereich.
Die jährlichen Einsparungen von CHF 200 Mio. bei der SBB und die Kürzungen der
Bundesbeiträge an die Kantone beim Regionalverkehr waren für die SP unakzeptierbar.
Sie forderte statt dessen Einsparungen bei Neuinvestitionen im Strassenverkehr.
Begrüsst wurden die Einsparungen auf Seiten der Bürgerlichen, bei der CVP allerdings
mit der Einschränkung, dass die Kantone selber entscheiden könnten, wo sie die CHF
500 Mio. einsparen wollten. Einfacher war die Konsenssuche bei der
Landesverteidigung. Die SVP sah ein Sparpotential von CHF 180 Mio., die FDP 150 Mio.,
die CVP 500 Mio. und die SP eines von 2 Mrd. Zu einem Tauziehen kam es hingegen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.1998
URS BEER
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bezüglich zusätzlichen Einnahmequellen. Während SP, FDP und CVP mit dem
Bundesrat einig gingen, das dritte Lohnprozent für die ALV weiterzuführen und den
Plafond für das zweite Lohnprozent zu erhöhen (CHF 2.1 Mrd.), war die Bereitschaft auf
bürgerlicher Seite zur Erschliessung weiterer Einnahmequellen klein. Die SVP wendete
sich ausser beim zusätzlichen Mehrwertsteuerprozent für die AHV/IV generell gegen
zusätzliche Steuern, für CVP und FDP kamen neue Abgaben nur in Frage, wenn der
Börsenstempel abgeschafft würde und somit beträchtliche Steuerausfälle kompensiert
werden müssten. Die SP schliesslich forderte, dass die Haushaltssanierung durch
Einsparungen und durch Mehreinnahmen (Kapitalgewinnsteuer, neue Anlagepolitik der
SNB je CHF 1 Mrd.) erreicht wird. 2

Staatsrechnung

Die Nachtragskredite zur Staatsrechnung 1993 erreichten den Rekordwert von über
CHF 2.9 Mrd., was 7,4% der Gesamtausgaben darstellt. In einer ersten Tranche
genehmigte das Parlament einen Nachtrag von CHF 1.459 Mrd. Die ausserordentliche
Höhe dieses Zusatzkredits war vor allem auf den Ausgleichsfonds der
Arbeitslosenversicherung zurückzuführen, welcher CHF 1.3 Mrd. beanspruchte.

Das Parlament akzeptierte auch das zweite Nachtragspaket in der Höhe von CHF 1.59
Mrd. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Voranschlag

Der Bundesrat unterbreitete das mit CHF 7.1 Mrd. höchste je registrierte
Budgetdefizit der Finanzrechnung für 1994 den eidgenössischen Räten. In der
Erfolgsrechnung sah das Budget einen Aufwandüberschuss von CHF 6.3 Mrd. vor. Im
Vergleich zum Vorjahr erwartete der Bundesrat ein Anwachsen der Ausgaben um 8,9%,
während sich die Einnahmen um 1,3% verringern. Das budgetierte Defizit lag somit
erstmals in der Nachkriegsgeschichte über den Investitionsausgaben des Bundes.
Gründe für das enorme Auseinanderklaffen von Einnahmen und Ausgaben waren unter
anderem in den stark angestiegenen Leistungen an die Arbeitslosenversicherung sowie
im massiven, konjunkturbedingten Rückgang bei den Erträgen der Warenumsatzsteuer
auszumachen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.10.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Um das Defizit im Budget 1996 auf unter CHF 4 Mrd. zu drücken, forderten die
vorberatenden Finanzkommissionen des National- und Ständerates zusätzliche
Ausgabenkürzungen von CHF 437 bzw. 277 Mio. Die ständerätliche Kommission lehnte
andererseits beide dringlichen Gesetzesänderungen ab, während die nationalrätliche
Kommission nur den dringlichen Sparbeschluss zur ALV zurückwies. In der
Wintersession folgten beide Räte ihren Kommissionen in weiten Teilen. Der Ständerat
als Erstrat lehnte die beiden dringlichen Sparbeschlüsse ab. Gegen den Willen seiner
Kommission stockte er zudem gemäss einem Antrag Cavadini (lp, NE) den Kredit für den
Nationalstrassenbau um CHF 163.4 Mio. auf. Im Nationalrat fanden vier
Rückweisungsanträge von LdU/EVP, SD, FPS und EDU keinen Sukkurs. Im Gegensatz zum
Ständerat nahm die grosse Kammer den Sparbeschluss zu den
Schwerpunktprogrammen der Forschung mit 89 zu 79 Stimmen an, verwarf hingegen
mit 94 zu 81 Stimmen ebenfalls den dringlichen Sparbeschluss zur ALV. Der Aufstockung
des Kredits im Nationalstrassenbau stimmte der Rat zu und sanktionierte damit den
teuren Ausrutscher des Ständerats vom Sparpfad. Ausserdem kürzte er gegen den
Willen des Bundesrates die Beiträge an die Kantone zur Verbilligung der
Krankenkassenprämien um CHF 80 Mio.; bei den Militärausgaben kürzte er CHF 65 Mio.
In der Differenzbereinigung setzte sich der Ständerat mit seinem Veto durch, die
Schwerpunktprogramme der Forschung nicht zu kürzen, und er behielt auch beim am
längsten umstrittenen Punkt, den Etatsstellen, das letzte Wort: lediglich 300 Stellen
werden definitiv gestrichen, nachdem sich im Nationalrat eine bürgerliche Minderheit
für die Streichung von 400 Stellen ausgesprochen hatte. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.1995
EVA MÜLLER
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Der Bundesrat gab für den Voranschlag 1998 ein Zieldefizit von CHF 5.5 Mrd. vor. Im
Juni sah er sich in einer ersten Runde jedoch mit Departementseingaben konfrontiert,
die mit CHF 7.2 Mrd. im Minus lagen; nach den Sommerferien reduzierte sich der
Fehlbetrag auf CHF 5.8 Mrd. Für die fehlenden CHF 300 Mio. griff der Bundesrat zum
Rotstift und kürzte als Hauptposten CHF 100 Mio. bei der SBB und mit einem auf drei
Jahre befristeten Bundesbeschluss weitere CHF 50 Mio. beim Bundespersonal. Das
Budget erreichte damit das angestrebte Defizit von CHF 5.5 Mrd. (1997: 5.8 Mrd., unter
Berücksichtigung der Kreditsperre). Dazu kamen allerdings drei Sonderfaktoren: Eine
einmalige Zahlungsspitze von CHF 1.85 Mrd. an die SBB (Die CHF 1.85 Mrd. stellen keine
Mehrausgabe dar. Da der Infrastrukturbeitrag an die SBB (Amortisation, Zinsen und
Unterhalt) im Rahmen der Bahnreform von 1998 an nicht mehr nach-, sondern
vorschüssig abgegolten wird, fällt er 1998 aber doppelt an), das Investitionsprogramm
mit CHF 140 Mio. und ein rückzahlbares Darlehen an die Arbeitslosenversicherung (ALV)
von zusätzlichen CHF 500 Mio. Eingerechnet dieser Sonderfaktoren ergab sich ein
Defizit von knapp CHF 7.4 Mrd. und ein Ausgabenwachstum von 6,9%. Bereinigt um die
drei Sonderfaktoren wies der zuhanden des Parlaments verabschiedete Voranschlag
1998 noch ein Ausgabenwachstum von knapp CHF 600 Mio. oder 1,3% aus. Dieses ist
fast ausschliesslich auf die übrigen Sozialversicherungen (AHV, IV und
Krankenversicherung), die Betreuungskosten für Asylbewerber und Flüchtlinge sowie
den Strassenbau zurückzuführen. Bedingt durch die erwähnten Sonderfaktoren wird
die Staatsquote gemäss EFD auf 12,4% des BIP ansteigen. Bei den Einnahmen rechnet
das EFD für 1998 mit einer Zunahme von CHF 1.5 Mrd. oder 3,8%. Bei den
Fiskaleinnahmen fallen die budgetierten Veränderungen bei der Mehrwertsteuer (+700
Mio.), der Verrechnungssteuer (+550 Mio.), den Stempelabgaben (+475 Mio.) und der
Mineralölsteuer (+350 Mio.) gegenüber 1997 am stärksten ins Gewicht. Die Zunahme bei
der Verrechnungssteuer hängt mit dem Veranlagungs- und Abrechnungsverfahren
zusammen, das zu einnahmenstärkeren geraden Jahren führt. Bei der Mineralölsteuer
entspricht der Zuwachs in etwa dem Einnahmenausfall des Vorjahres, der mit der
Einführung des Mineralölsteuergesetzes zusammenhing. Dem Voranschlag wurden eine
schrittweise Erholung der Konjunktur, aber auch eine geringfügig höhere Teuerung
zugrundegelegt. Einnahmen- und Ausgabenentwicklung basieren auf der Annahme
eines Wirtschaftswachstums von real 1,5%. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1997
EVA MÜLLER

Bereits bevor der Voranschlag in die Räte kam, musste der Bundesrat eine Korrektur
vornehmen und bei der Arbeitslosenversicherung zusätzliche CHF 590 Mio.
budgetieren (2.2 Mrd. anstatt 1.6 Mrd.). Damit erhöhte sich der Fehlbetrag des
Voranschlags auf knapp CHF 8 Mrd.
Zum Referendum gegen den im Rahmen des Voranschlags 1997 dringlichen
Bundesbeschluss zur ALV siehe hier. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1997
EVA MÜLLER

Im Rahmen der Debatte zum Voranschlag 2020 verabschiedete das Parlament auch die
Nachträge II und IIa zum Voranschlag 2019. Ersteren hatte der Bundesrat im
September 2019 vorgestellt: Der Nachtrag II umfasste 13 Kredite in der Höhe von CHF 93
Mio., was abzüglich interner Kompensationen (CHF 2.6 Mio.) und Wertberichtigungen
(CHF 2 Mio.) effektive Mehrausgaben von CHF 88.4 Mio. mit sich brachte. Dies
entsprach 0.12 Prozent der Ausgaben des Voranschlags 2019, was im langjährigen
Durchschnitt lag (2012-2018: 0.15%). Der grösste Beitrag sei die Einlage für den
Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF; CHF 57 Mio.), welche durch eine
Änderung der Verbuchungsmethode begründet sei: Die Erträge der Bewirtschaftung der
Nationalstrassen sowie Drittmittel von Kantonen und Gemeinden würden neu via ASTRA
in den NAF eingelegt; diese Einlage müsse entsprechend erhöht werden.  Um
verzögerte Projekte fertigzustellen, sollte auch der Kredit für den Betrieb, Ausbau und
Unterhalt der Nationalstrassen im Rahmen des NAF um CHF 15 Mio. erhöht werden.
Auch in der Sonderrechnung für die Bahninfrastruktur (BIF) sollte der Kredit für den
Substanzerhalt der Bahninfrastruktur für die aktualisierte Planung der
Infrastrukturbetreiber und Seilbahnen um CHF 232 Mio. erhöht werden, wobei ein Teil
dieser Kosten im Voranschlagskredit 2020 für den Betrieb kompensiert würde (-CHF 88
Mio.). Für die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten am Ceneri-Basistunnel im
Rahmen der NEAT forderte der Bundesrat einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von
CHF 39 Mio. Schliesslich musste der Bund CHF 25 Mio. zusätzlich an die EL zur IV
bezahlen, deren Kosten im Jahr 2019 um denselben Betrag höher ausgefallen waren als
im Voranschlag budgetiert. 
Im Oktober 2019 legte der Bundesrat zudem den Nachtrag IIa vor, der zur «Honorierung
der gezogenen Solidarbürgschaften für die schweizerische Hochseeschifffahrt» nötig

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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geworden sei, wie die Regierung erklärte. Darin fasste sie das neuste Problem bezüglich
der Hochseeschifffahrtsbürgschaften, die Einstellung des Schiffsbetriebs der acht
Hochseeschiffe umfassenden Massmariner SA, zusammen. Der Bund verbürge
Massmariner-Schiffe noch mit CHF 129 Mio., diese Bürgschaften seien nun nach dem
Entscheid zum Verkauf dieser Schiffe gezogen worden. Der Bund sei nun gegenüber der
betroffenen Bank zur Zahlung der ausstehenden verbürgten Darlehenssumme bis
Februar 2020 verpflichtet. 
Letzterer Nachtrag führte in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2020 zu
einigen Diskussionen. Zuvor hatte der Ständerat alle Nachträge diskussionslos und
stillschweigend angenommen. Bereits in der Kommission sei diese Frage intensiv
diskutiert worden, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) im Nationalrat; die Mehrheit sei jedoch
zum Schluss gekommen, «dass das Parlament wohl keine Alternative hat, als diesen
Nachtragskredit zu bewilligen». Ähnlich formulierten es seine Ratskolleginnen und
-kollegen, Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sprach beispielsweise von einer
«zähneknirschenden» Zustimmung. Pirmin Schwander (svp, SZ) hingegen stellte den
Antrag, im Nachtrag II zum Voranschlag 2019 auf die Genehmigung der Zahlung zu
verzichten. Der Bund und die betroffene Bank hätten die Begleichung der
ausstehenden Darlehenssummen auf Februar 2020 festgelegt, der Bundesrat solle
diese Frist nun neu aushandeln und dadurch der Oberaufsicht und dem Parlament die
Möglichkeit geben, die Einsetzung einer PUK zu prüfen. Auch der SVP-Fraktion sei klar,
dass man zahlen müsse, erklärte Schwander, man müsse nun aber Halt sagen und der
weltweiten Hochseeschifffahrtsbranche ein Zeichen schicken, dass diese künftig die
Preise nicht mehr so stark drücken könne. Bundesrat Maurer goutierte dieses Vorgehen
keineswegs: «Sie können hier schon die starke Person spielen und sagen: «Wir bezahlen
noch nicht!» Aber wir bezahlen ohnehin», betonte er und bat den Nationalrat, den
Nachtrag zu bewilligen. Mit 103 zu 52 Stimmen (bei 40 Enthaltungen) folgte die grosse
Kammer dieser Bitte. Die SVP sprach sich geschlossen gegen den Nachtrag aus, die SP
und vereinzelte Nationalrätinnen und Nationalräte anderer Fraktionen enthielten sich
ihrer Stimme. 
Genauso wie diesen Nachtrag genehmigte der Nationalrat auch die übrigen, kleineren
Ausgaben: unter anderem CHF 3.4 Mio. aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes der
Schweiz für das UNO-Budget; CHF 1.7 Mio. für die Arbeitslosenversicherung, da der
Bund 2018 einen zu tiefen Beitrag geleistet hatte; CHF 1 Mio. für das IT-Programm
Genova, die durch eine Verzögerung von sechs Monaten aufgrund von
Stabilitätsmängeln der Software nötig geworden waren; CHF 430'000 aufgrund von
Änderungen am Beitragsschlüssel der OECD; CHF 350'000 für die Bundesanwaltschaft,
die durch die Untersuchungen im Disziplinarverfahren betreffend Bundesanwalt
Michael Lauber nötig geworden waren; sowie CHF 300’000 für die Zollverwaltung
aufgrund der Erhöhung des Frontex-Budgets. 8

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Spätsommer leitete der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf für einen
allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss zu, welcher ihm die Kompetenz geben soll,
mit internationalen Organisationen Abkommen über den Status der internationalen
Beamten schweizerischer Nationalität hinsichtlich der schweizerischen
Sozialversicherungen (AHV/IV/EO und ALV) abzuschliessen. Die Bestimmung der
Schweiz, wonach diese Funktionäre obligatorisch den schweizerischen
Sozialversicherungen angeschlossen bleiben (es sei denn, sie würden ein
entsprechendes Gesuch stellen), hatte in vielen Fällen - da sie automatisch auch der
Pensionskasse der jeweiligen Organisation unterstellt wurden - zu einer unzumutbaren
Doppelbelastung geführt. Durch eine Ergänzung der Sitzabkommen, welche durch einen
Briefwechsel zwischen dem Bundesrat und den in der Schweiz niedergelassenen
internationalen Organisationen vorgenommen wurde, einigte man sich nun darauf, dass
diese Beamten nur noch auf freiwilliger Basis den schweizerischen
Sozialversicherungen angegliedert werden, wobei sie wählen können, ob sie allen
Zweigen oder nur der ALV beitreten wollen. Dieser Bundesbeschluss wurde vom
Ständerat diskussionslos und einstimmig angenommen. 9
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Nach dem Ständerat hiess auch der Nationalrat einstimmig die Vorlage des
Bundesrates gut, mit welcher die Stellung der internationalen Beamten
schweizerischer Nationalität gegenüber der AHV/IV/EO und der ALV neu geregelt
wird. Demnach bleiben diese Beamten nur noch auf freiwilliger Basis den
schweizerischen Sozialversicherungen angegliedert, wobei sie wählen können, ob sie
allen Versicherungszweigen oder nur der ALV angehören wollen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Aufgrund der beiden Berichte IDA-FiSo 1 und 2 traf sich der Gesamtbundesrat zu
mehreren Aussprachen über die künftige Entwicklung der Sozialwerke. Zwei
grundsätzliche Vorgaben leiteten ihn dabei. Erstens die Feststellung, dass sich die
Sozialversicherungen alles in allem bewährt haben und politisch gut verankert sind,
weshalb sich eine generelle Änderung des Systems nicht aufdrängt. Zweitens die
Erkenntnis, dass es zu deren finanzieller Sicherung zusätzlicher Mittel bedarf, und zwar
unabhängig davon, ob die Leistungen ausgebaut, auf dem jetzigen Stand eingefroren
oder verringert werden. Der Bundesrat will die Sozialwerke auch in Zukunft aus
verschiedenen Quellen alimentieren, weil eine Mischfinanzierung am ehesten Stabilität
gewähre. Für die Beschaffung zusätzlicher Mittel steht die Erhöhung der
Mehrwertsteuer im Vordergrund. Ausgehend von der Gesamtschau von IDA-FiSo 2
definierte die Landesregierung drei Bereiche, die prioritär bearbeitet werden sollen,
nämlich die Krankenversicherung mit der Umsetzung der kostendämpfenden
Massnahmen, die Arbeitslosenversicherung mit der sozialen und beruflichen
Wiedereingliederung und die AHV/IV mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen
Einnahmen und Leistungen. 11
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Im Februar 2017 schickte der Bundesrat die Revision des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in die Vernehmlassung. Das
ATSG enthält diejenigen Regelungen, die ausser der beruflichen Vorsorge für alle
Sozialversicherungszweige gelten. Die Revision des seit 2000 geltenden Gesetzes war
durch die Motionen Lustenberger (cvp, LU; Mo. 12.3753), Schwaller (cvp, FR; Mo.
13.3990) und der SVP-Fraktion ausgelöst und aufgrund von «optimierten Prozessen,
aktueller Rechtsprechung und internationalen Verträgen» nötig geworden. 
Insbesondere sollen in der Revision die Grundlagen für Observationen bei Verdacht auf
Versicherungsmissbrauch nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte (EGMR) 2016 ergänzt und die bestehenden Bestimmungen sowie die
Abläufe zur Missbrauchsbekämpfung verbessert werden. Geplant sind zudem neue
Regelungen bezüglich der Kostenpflicht der kantonalen sozialversicherungsrechtlichen
Gerichtsverfahren, eine bessere Koordination der Systeme der sozialen Sicherheit
zwischen der Schweiz und der EU wie auch eine rechtliche Verankerung der bisherigen
Praxis, Sozialversicherungsabkommen nicht dem fakultativen Referendum zu
unterstellen. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden, insbesondere die Kantone und die
Durchführungsstellen, bewertete die Revision positiv und kritisierte nur vereinzelte
Punkte. Auf Widerstand stiessen insbesondere die Massnahmen zur
Missbrauchsbekämpfung sowie die Einführung einer Kostenpflicht bei
Sozialversicherungsverfahren. 12
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Im März 2018 legte der Bundesrat die Botschaft zur Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vor. Die geplanten Massnahmen, von denen viele
aufgrund von parlamentarischen Vorstössen in die Gesetzesrevision aufgenommen
wurden, teilte er in drei Bereiche ein: Missbrauchsbekämpfung, Anpassung an den
internationalen Kontext und Optimierung des Systems. 
Zur Missbrauchsbekämpfung schlug der Bundesrat insbesondere Massnahmen vor, die
bereits im Rahmen der (abgelehnten) IV-Revision 6b behandelt und anschliessend in
einer Motion Schwaller (cvp, FR; Mo. 13.3990) erneut gefordert worden waren. Unter
anderem sollen bei begründetem Verdacht auf unrechtmässige Leistungserwirkung, bei
Meldepflichtverletzung oder bei nicht fristgerechter Teilnahme an Lebens- oder
Zivilstandskontrollen Leistungen der Sozialversicherungen vorsorglich eingestellt
werden können. Die Verwirkungsfrist für die Rückforderung unrechtmässig bezogener
Leistungen soll verlängert werden und bei Nichtantreten eines Straf- oder
Massnahmenvollzugs sollen Sozialversicherungsleistungen nicht mehr ausbezahlt
werden müssen, wie es die Motion Lustenberger (cvp, NR; Mo. 12.3753) gefordert hatte.
Die meisten dieser Regelungen entsprachen der Praxis der Sozialversicherungen, sollen
nun aber kodifiziert werden. Mit den gesetzlichen Grundlagen für die Überwachung der
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Versicherten  war ein Grossteil der Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung zuvor
bereits in ein eigenes Geschäft ausgelagert und vordringlich behandelt worden. 
Bei den Anpassungen an den internationalen Kontext geht es einerseits darum, eine
Gesetzesgrundlage für die Umstellung des internationalen Informationsaustauschs auf
eine elektronische Übermittlung zu schaffen. Andererseits sollen internationale
Sozialversicherungsabkommen zukünftig mit einfachem Bundesbeschluss genehmigt
werden können und somit dem fakultativen Referendum entzogen werden. Es
entspricht der langjährigen Praxis, Abkommen, die über ein ähnliches
Verpflichtungsniveau verfügen wie eine grosse Anzahl vergleichbarer, bereits
abgeschlossener Abkommen, nicht dem fakultativen Referendum zu unterstellen.
Nachdem das Bundesamt für Justiz 2014 in einem Bericht beschieden hatte, dass das
Kriterium der Neuheit einer Bestimmung für ein solches Vorgehen nicht ausreiche,
entschied der Bundesrat, diese Praxis im ATSG festzuschreiben. 
Optimiert werden soll das Sozialversicherungssystem schliesslich durch eine Anpassung
der Regressbestimmungen, bei denen dieselben Mitwirkungspflichten geschaffen
werden sollen wie bei der Prüfung eines Leistungsanspruchs, sowie durch die Schaffung
einer differenzierten Kostenpflicht für alle Sozialversicherungsverfahren – ähnlich der
Regelung, welche die SVP-Fraktion in einer Motion gefordert hatte (Mo. 09.3406). Hier
entschied sich der Bundesrat für die erste Variante, die er in der Vernehmlassung
vorgeschlagen hatte und die dort auf mehr Gegenliebe gestossen war als ein fixer
Kostenrahmen zwischen CHF 200 und 1000 (Variante 2). 13

In der Herbstsession 2018 behandelte der Ständerat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Für die SGK-SR erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO),
dass es sich dabei um eine «Klammergesetzgebung» handle, deren Regeln mit
Ausnahme der beruflichen Vorsorge für alle Sozialversicherungszweige gelten würden.
Das ATSG sei seit seiner Inkraftsetzung 2003 nicht überarbeitet worden, daher sollten
nun diverse Revisionsanliegen umgesetzt werden. Ohne Gegenantrag trat die kleine
Kammer auf die Vorlage ein. Die SGK-SR hatte sich bei ihren Behandlungen der Vorlage
im Frühling und Sommer 2018 mehrheitlich zufrieden gezeigt und mit deutlichen 10 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor allem einen grösseren Änderungsantrag geschaffen:
Die Bundesversammlung sollte nicht die Kompetenz erhalten, internationale
Sozialversicherungsabkommen mit einem einfachen Bundesbeschluss genehmigen zu
können. Kommissionssprecher Bischof erklärte, es spiele eben durchaus eine Rolle, ob
ein Abkommen zum Beispiel mit Deutschland oder mit der Dominikanischen Republik
abgeschlossen werde, da Bestimmungskategorien nicht in allen Staaten gleich beurteilt
werden könnten. Deshalb reiche es für die Beurteilung eines Abkommens nicht aus,
dass eine ähnliche Bestimmung in einem anderen Abkommen bereits existiere.
Gesundheitsminister Berset wies insbesondere darauf hin, dass ein Verzicht auf diese
Kompetenzübertragung nicht den Spielraum des Bundesrates, sondern des Parlaments
einschränken würde. Stillschweigend folgte die kleine Kammer ihrer Kommission. 
Zudem entschied sich der Ständerat, den Versicherten nicht die vollständigen Kosten,
die durch Überwachungen bei einem ungerechtfertigten Leistungsbezug entstanden
sind, aufzuerlegen, sondern diese auf die «angemessenen Mehrkosten» zu
beschränken. Daneben sorgte auch ein Minderheitsantrag Bruderer Wyss (sp, AG) für
Diskussionen; mit diesem sollten die neu geschaffene Kostenpflicht bei den Verfahren
gestrichen und Kosten wie bisher nur bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten
einer Partei auferlegt werden. Im IV-Bereich, wo die Kostenpflicht bereits bestehe,
habe diese zu einer stärkeren Belastung der Kantone geführt, erklärte die
Minderheitsführerin dem Rat. So habe die Anzahl «aussichtsloser» Beschwerden nicht
ab-, die Anzahl Gesuche um Gewährung einer unentgeltlichen Prozessführung jedoch
zugenommen. Dennoch folgte der Ständerat dem Mehrheitsantrag auf Zustimmung zum
bundesrätlichen Entwurf mit 29 zu 14 Stimmen. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Revision des ATSG schliesslich ohne Gegenstimme mit 38 Stimmen und 2
Enthaltungen an. 14
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In der Frühjahrssession 2019 beriet der Nationalrat die Revision des Allgemeinen Teils
des Sozialversicherungsrechts (ATSG) und hatte eingangs einen Rückweisungsantrag
von Silvia Schenker (sp, BS) zu klären. Da das ATSG generell in allen
Sozialversicherungszweigen ausser der beruflichen Vorsorge zur Anwendung komme,
hätten die Entscheidungen zu diesem eine Hebelwirkung, betonte sie. Die Vorlage sei
aber sehr einseitig auf die Missbrauchsbekämpfung ausgerichtet, führe zu
einschneidenden Verschlechterungen für die Betroffenen und beschneide die Rechte
der Versicherten in Verfahren. Zudem fehle die Koordination mit den übrigen, bisher
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beschlossenen Missbrauchsmassnahmen – ein entsprechender Gesamtplan sei nicht
vorhanden. Mit 133 zu 51 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen den Willen der SP-
und der Grünen-Fraktion für Eintreten aus. In der Folge reichte Silvia Schenker eine
Reihe von Minderheitsanträgen ein: Sie verlangte eine Streichung der engeren Frist für
die Rückforderungsansprüche der Versicherten, da diese gemäss
Behindertenverbänden für die Versicherer bereits jetzt sehr grosszügig sei. Sie wehrte
sich gegen die Schaffung einer Kostenpflicht bei den Verfahren, da die Einführung einer
solchen bei der IV gezeigt habe, dass die Anzahl Beschwerden dadurch nicht sinke.
Stattdessen steige die Arbeit für die Gerichte, weil dadurch mehr Anträge auf
unentgeltliche Rechtspflege eingereicht würden. Zudem lehnte sie die Schaffung einer
Möglichkeit für eine vorsorgliche Einstellung von Leistungen ab, wenn eine Person die
Meldepflicht verletzt, einer Lebens- oder Zivilstandskontrolle nicht fristgerecht
nachkommt oder ein begründeter Verdacht auf unrechtmässig bezogene Leistungen
besteht. Unter anderem sei unklar, wann ein begründeter Verdacht vorliege – wie auch
die Diskussion in der Kommission gezeigt habe. Auf ihr Argument, dass diese Regelung
viele Härtefalle schaffe, entgegnete Gesundheitsminister Berset, dass das Interesse der
Versicherer, Verfahren und grosse Schadensrisiken zu vermeiden, Vorrang vor dem
Interesse der Versicherten habe, nicht in eine vorübergehende Notlage zu geraten. Alle
Minderheitsanträge fanden ausschliesslich bei der SP- und der Grünen-Fraktion
Anklang und wurden folglich vom Nationalrat abgelehnt. 
Angenommen wurde hingegen ein Minderheitsantrag von Thomas Aeschi (svp, ZG), mit
dem die Kann-Bestimmung zur Einstellung von Geldzahlungen mit Erwerbscharakter
während des Strafvollzugs zu einer Muss-Bestimmung geändert wurde. Umstritten war
ansonsten nur noch die Frage, wie genau die Regelung zur Auferlegung der Kosten für
Observationen beim Bezug von Versicherungsleistungen aufgrund von unwahren
Angaben ausgestaltet werden sollte. Silvia Schenker wollte die Auferlegung der Kosten
auf «wissentlich unwahre Angaben» beschränken oder – wenn möglich – den Absatz
ganz streichen. Bea Heim (sp, SO) beantragte eine Beschränkung der Klausel auf die
Auferlegung «angemessener Mehrkosten» und Thomas Aeschi wollte auch hier die
Kann- in eine Muss-Formulierung umwandeln. In der Folge setzte sich jedoch die
Version der Kommission durch, wodurch der Rat eine Differenz zum Ständerat schuf,
der die Klausel, wie von Bea Heim vorgeschlagen, auf «angemessene Mehrkosten»
beschränkt hatte. 15

In der Sommersession 2019 bereinigte das Parlament die Differenzen in der Revision
des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts (ATSG). Der Ständerat beharrte
nicht auf seiner Formulierung der «angemessenen Mehrkosten», sondern stimmte zu,
dass die Versicherungsträger – wie vom Nationalrat gewünscht – die durch
Observationen bei unrechtmässigem Leistungsbezug entstandenen «Mehrkosten» den
Versicherten auferlegen können. Durch das Prinzip der Verhältnismässigkeit in der
Bundesverfassung sei bereits garantiert, dass nur die «angemessenen» Mehrkosten
verlangt werden könnten, erklärte die SGK-SR. Nach der Erklärung von
Kommissionssprecher Hans Stöckli (sp, BE), wonach die Leistungen der IV Personen im
Strafvollzug weiter ausbezahlt werden sollten, weil es eben auch Modelle wie die
Halbgefangenschaft gebe, bei denen Personen weiterhin arbeiten könnten und folglich
auf die IV angewiesen seien, hielt der Ständerat diesbezüglich an seiner Entscheidung
fest. Auf Antrag der SGK-NR stimmte der Nationalrat dieser Entscheidung zwei Tage
später zu und bereinigte somit die letzte Differenz der Vorlage. Mit 143 zu 53 Stimmen
(0 Enthaltungen) respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) nahm das Parlament
die Revision des ATSG in den Schlussabstimmungen an. 16
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Invalidenversicherung (IV)

Anfang Dezember 2015 präsentierte der Bundesrat seine Vernehmlassungsvorlage für
die Weiterentwicklung der IV, die auf junge Menschen und psychisch Kranke
ausgerichtet ist. Im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen mit
Geburtsgebrechen (s.g. Zielgruppe 1), bei denen die IV bis zum 20. Altersjahr die
medizinischen Behandlungen finanziert, sollen verschiedene Gebrechen neu in die
Liste aufgenommen werden, darunter auch einige seltene Krankheiten. Den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 25 Jahren mit psychischen
Erkrankungen (Zielgruppe 2) sollen die Übergänge zwischen der obligatorischen Schule
und einer erstmaligen Berufsausbildung sowie zwischen letzterer und dem Eintritt ins
Arbeitsleben erleichtert werden. Hierzu sollen die Früherfassung und die
Integrationsmassnahmen auf diese Gruppe ausgedehnt werden, was sich bei
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erwachsenen Versicherten bereits bewährt hat. Kantonale Brückenangebote und Case
Managements im Bereich der Berufsbildung sollen mitfinanziert werden und die
Berufsausbildung der Betroffenen soll sich stärker auf den ersten Arbeitsmarkt
ausrichten. Zudem sollen Taggelder neu die Löhne gesunder Lernender nicht mehr
übersteigen, dafür werden sie bereits ab Beginn der Ausbildung und nicht erst ab dem
18. Geburtstag ausbezahlt. Medizinische Eingliederungsmassnahmen sollen neu nicht
mehr nur bis zum 20., sondern bis zum 25. Altersjahr von der IV übernommen werden,
um die Fortführung der Therapie nicht zu gefährden. Das Beratungs- und
Betreuungsangebot für Jugendliche soll zudem ausgebaut werden. Bezüglich psychisch
erkrankter erwachsener Versicherter ab 25 Jahren (Zielgruppe 3) gelte es, die
bestehenden Eingliederungsmassnahmen der IV zu verbessern und zu ergänzen, da sie
für eine angemessene Unterstützung dieser Versichertengruppe oft nicht genügend
flexibel seien. Für betroffene Personen soll bereits frühzeitig eine
eingliederungsorientierte Beratung zur Verfügung stehen, um eine Chronifizierung ihrer
Beschwerden und ein Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Diese soll auch
über den Zeitpunkt der erfolgreichen Eingliederung hinaus weitergehen, um allenfalls
auftretende Schwierigkeiten aufzufangen. Die Früherfassung soll neu auch Versicherte
erfassen, die noch arbeitsfähig, jedoch psychisch bedingt von Invalidität bedroht sind.
Die aktuell geltende zeitliche Beschränkung von Integrationsmassnahmen soll
aufgehoben und die finanzielle Unterstützung für Arbeitgeber bei einem Stellenwechsel
auf den neuen Arbeitgeber übertragbar werden. Eine Lücke zwischen den bestehenden
Eingliederungsmassnahmen soll durch Personalverleih geschlossen werden: Dabei geht
die versicherte Person einer bezahlten Arbeit im ersten Arbeitsmarkt nach, ohne dass
der Arbeitgeber ein finanzielles Risiko eingehen muss. Es handelt sich also nicht um
einen unbezahlten Arbeitsversuch, jedoch auch nicht um eine klassische Anstellung, da
die IV für die Entschädigung aufkommt. Die Massnahme war bereits Teil der
gescheiterten IV-Revision 6b und als solche in beiden Räten unbestritten gewesen. Um
die Koordination aller beteiligten Akteure zu verbessern, soll der Bundesrat ermächtigt
werden, Zusammenarbeitsvereinbarungen mit Dachorganisationen der Arbeitswelt
abzuschliessen, um die Eingliederungsbemühungen zu verstärken. Der
Versicherungsschutz der Personen in Eingliederungsmassnahmen bezüglich Unfall- und
Haftpflichtversicherung soll verbessert werden, eingliederungsrelevante Informationen
sollen an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin weitergegeben werden,
die Versicherten bei der Arbeitssuche nach einer Rentensenkung aufgrund von IV-
Revisionen länger unterstützt, das bestehende Rentensystem in ein stufenloses
umgewandelt und die Rechtsgrundlage für eine engere Zusammenarbeit der
Durchführungsstellen der IV, der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe
geschaffen werden.

Ein Länderbericht der OECD zur psychischen Gesundheit und Beschäftigung in der
Schweiz, auf den der Bundesrat sich in seinem Entwurf bezog, hatte zuvor ergeben,
dass Arbeitgeber in der Schweiz im Umgang mit psychisch kranken Angestellten oft
überfordert sind, die IV die Rolle der Arbeitgeber zu wenig berücksichtigt und für die
Arbeitnehmenden zu geringe Anreize setzt, die RAV und Sozialdienste Personen mit
psychischen Problemen nur begrenzt unterstützen können, die interinstitutionelle
Zusammenarbeit verbessert werden muss, das Gesundheitssystem ohne zusätzlichen
Ressourceneinsatz mehr erreichen könnte und das Bildungssystem Schulabbrüche und
frühe Berentungen möglichst vermeiden soll.

Die Vernehmlassung war bis Mitte März 2016 angesetzt. In der Zwischenzeit kam es
kaum zu einer öffentlichen Debatte zur Revision der Invalidenversicherung. 17

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Mit der von beiden Kammern angenommenen Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes strebt der Bundesrat eine Vereinfachung des
Vollzugs im Leistungsbereich sowie die Aufwertung der Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung an. Der letzte Punkt gab in beiden Räten viel zu reden.
Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll die Schlechtwetterentschädigung nur da
zum Tragen kommen, wo witterungsbedingt bereits bestehende Kundenaufträge nicht
ausgeführt werden können, zum Beispiel in der Bau- und Forstwirtschaft, während
durch Schneemangel verursachte Kundenausfälle in den Wintersportorten nur als
Härtefälle im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hätten.

Gegen diese Auffassung opponierten im Ständerat Vertreter der Berggebiete. Sie
verlangten den Einbezug der Touristikbetriebe in die Schlechtwetterentschädigung,
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welche im Gegensatz zur Entschädigung bei Kurzarbeit zeitlich unbegrenzt ausgerichtet
wird und geringere Karenzfristen kennt. Sie setzten sich zwar nicht durch, erreichten
aber immerhin, dass der Ständerat ein Postulat überwies, mit welchem der Bundesrat
eingeladen wird, eine Schlechtwetterentschädigung für Skischulen, Seilbahnen und
Skilifte sowie für Berg- und Pistenrestaurants zumindest in der Verordnung vorzusehen.
Im Nationalrat wollte eine Koalition aus FDP, SP und Grünen die witterungsbedingten
Einkommenseinbussen der Tourismusbranche gar von der Kurzarbeitsentschädigung
ausnehmen, doch stimmte die Ratsmehrheit für den Vorschlag des Bundesrates.Mit der
von beiden Kammern angenommenen Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes strebt der Bundesrat eine Vereinfachung des
Vollzugs im Leistungsbereich sowie die Aufwertung der Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung an. Der letzte Punkt gab in beiden Räten viel zu reden.
Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll die Schlechtwetterentschädigung nur da
zum Tragen kommen, wo witterungsbedingt bereits bestehende Kundenaufträge nicht
ausgeführt werden können, zum Beispiel in der Bau- und Forstwirtschaft, während
durch Schneemangel verursachte Kundenausfälle in den Wintersportorten nur als
Härtefälle im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hätten.

Gegen diese Auffassung opponierten im Ständerat Vertreter der Berggebiete. Sie
verlangten den Einbezug der Touristikbetriebe in die Schlechtwetterentschädigung,
welche im Gegensatz zur Entschädigung bei Kurzarbeit zeitlich unbegrenzt ausgerichtet
wird und geringere Karenzfristen kennt. Sie setzten sich zwar nicht durch, erreichten
aber immerhin, dass der Ständerat ein Postulat überwies (Po. Ad 89.062), mit welchem
der Bundesrat eingeladen wird, eine Schlechtwetterentschädigung für Skischulen,
Seilbahnen und Skilifte sowie für Berg- und Pistenrestaurants zumindest in der
Verordnung vorzusehen. Im Nationalrat wollte eine Koalition aus FDP, SP und Grünen
die witterungsbedingten Einkommenseinbussen der Tourismusbranche gar von der
Kurzarbeitsentschädigung ausnehmen, doch stimmte die Ratsmehrheit für den
Vorschlag des Bundesrates.

Anlass zu Diskussionen gab auch die vorgesehene Degression bei den Taggeldzahlungen.
Im Ständerat setzten sich die Sozialdemokraten mit Unterstützung des
christlichsozialen Flügels der CVP dafür ein, dass auf eine Kürzung der Taggelder nach
dem 85. bezw. dem 170. Tag verzichtet werde, da dies einer Bestrafung der
Arbeitslosigkeit gleichkomme. Im Nationalrat wurde dieser Antrag von der SP, den
Grünen, dem LdU und Teilen der CVP unterstützt. Beide Räte folgten aber schliesslich
Bundesrat Delamuraz, für den die Degression einen Anreiz zur effizienteren
Arbeitssuche darstellt, und der versicherte, dass in Härtefällen und bei Arbeitnehmern
über 45 Jahren die Taggelder nicht gekürzt würden.

Keine Chance hatte auch ein Antrag Reimann (sp, BE) auf eine generelle Erstrekkung der
Bezugsdauer. Beide Räte beschlossen aber, die für Härtefälle vorgesehene Höchstzahl
der Taggelder von 250 auf 300 anzuheben. Eine Standesinitiative des Kantons
Neuenburg, welche 500 Tage verlangte, um die durch Krisenhilfe an ausgesteuerte
Arbeitslose stark geforderten Gemeinden etwas zu entlasten, wurde in beiden Räten
abgelehnt. 18

Da sich in unmittelbarer Zukunft eher noch eine Verschärfung der Arbeitsmarktlage
abzeichnet, gab der Bundesrat ausserdem einen Entwurf für einen dringlichen
Bundesbeschluss in die Vernehmlassung. Zur Diskussion stellte er dabei eine
Verlängerung der Bezugsberechtigung der Arbeitslosengelder von maximal 300 auf 400
Tage, eine Reduktion des Entschädigungssatzes von 80 auf 70% des vorherigen Lohnes,
wobei allerdings ein Ausnahmekatalog vorgesehen war, administrative Erleichterungen
(Wegfall der Kontrollpflicht bei Kurzarbeit) sowie Anreize für vorübergehende
Arbeitseinsätze (Erhöhung der Subventionssätze für Programme zur vorübergehenden
Beschäftigung von Arbeitslosen). Eine tiefgreifende Revision der ALV wollte der
Bundesrat hingegen auf den ordentlichen Gesetzgebungsweg verweisen. Als
Zeithorizont nannte er Mitte 1994. 19
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In der Vernehmlassung war vor allem die Kürzung der Taggelder hart umstritten. Die
Arbeitgeber erklärten sich nur bereit, der Verlängerung der Bezugsdauer zuzustimmen,
wenn die Ausnahmeregelung bei der Kürzung der Taggelder deutlich eingeschränkt
werde. Diese Haltung nahm auch die FDP ein. Grundsätzliche Opposition gegen jegliche
Kürzung meldeten hingegen die SP, die GP und der SGB an, welcher zudem verlangte,
die Bezugsdauer sei auf 500 Tage zu erhöhen. Mit dem Hinweis auf den enormen
zusätzlichen administrativen Aufwand, welcher bei der Abklärung der
Ausnahmeberechtigungen entstehen würde, plädierten auch einzelne Westschweizer
Kantone sowie Bern für eine Beibehaltung von 80%. Einzig CVP und SVP fanden die
Ausnahmeregelung des Bundesrates akzeptabel. 20
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Das Ausmass der Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Finanzierungslücke in der
Arbeitslosenversicherung veranlassten Bundesrat und Parlament, gewissermassen im
Eilzugstempo eine Minirevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zu
beschliessen. Der dringliche Bundesbeschluss, der in der Frühjahrssession nach
heftigen Diskussionen von beiden Räten verabschiedet wurde, führte zu einer Erhöhung
des Taggeldanspruchs von höchstens 300 auf maximal 400 Tage innerhalb von zwei
Jahren. Damit verbunden war bei Taggeldern über 130 Fr. eine Reduktion des Taggeldes
von 80 auf 70% des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte beziehe
Kinderzulagen oder sei alleinerziehend. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrates
verzichtete das Parlament hingegen auf eine weitere Degression nach dem 250. Tag.

Als eigentliche Neuerung wurde– gekoppelt an die Frage der Zumutbarkeit einer Arbeit
– der Begriff des Zwischenverdienstes eingeführt. Nach geltendem AVIG war bisher eine
Arbeit nur zumutbar, wenn sie dem Arbeitslosen einen Lohn einbrachte, der nicht
geringer war als die ihm zustehende Arbeitslosenentschädigung. Mit dem Instrument
des Zwischenverdienstes wurde ein Anreiz geschaffen, durch die Annahme einer
Aushilfsbeschäftigung die Dauer der Arbeitslosigkeit zu vermindern. Bei Erzielung eines
Zwischenverdienstes wird während sechs Monaten 80% des Verdienstausfalls
entschädigt. Durch diese Regelung sind die Einnahmen eines Versicherten, der einen
Zwischenverdienst annimmt, während eines halben Jahres höher als die normale
Arbeitslosenentschädigung. Ausserdem wird der Taggeldanspruch weniger rasch
ausgeschöpft, und es werden Beitragszeiten für eine spätere Arbeitslosigkeit erworben.
Unbestritten war die Erhöhung des Beitragssatzes der Bundessubventionen an die
Durchführung von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung Arbeitsloser von
50% auf 85% und in Ausnahmefällen sogar auf 100%. Zudem wurde der Anspruch der
Betriebe auf Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 21 Monate verlängert und dem
Bundesrat die Kompetenz erteilt, diesen bei andauernder, erheblicher Arbeitslosigkeit
auf zwei Jahre auszudehnen. 21
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Dringlicher Bundesbeschluss über Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung.
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,7%
Ja: 1'225'069 (70,4%) / 20 6/2 Stände
Nein: 515'113 (29,6%) / 0 Stände

Parolen:
-Ja: FDP (1*), CVP, SVP (1*), GP, LP(1*), LdU, EVP, AP, SD, EDU; CNG, SBV.
-Nein: SP (1*), PdA, Lega; Vorort, ZSAO, SGV, SGB.
– Stimmfreigabe: Angestelltenverbände.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse dieser Abstimmung machte deutlich, dass die hohe Zustimmung vor
allem auf die Verbesserung des sozialen Schutzes der Langzeitarbeitslosen
zurückzuführen war, ein Argument, das offensichtlich auch viele SP-Wähler überzeugte.
Am deutlichsten wurde die Vorlage von jenen Personen angenommen, die dem Zentrum
nahestehen. Auf dem Land wurde dem Bundesbeschluss in geringerem Masse als in den
Grossstädten und namentlich den kleinen und mittleren Städten zugestimmt. Bei den
Nein-Stimmenden handelte es sich einerseits um Personen aus dem linken Lager,
welche den Parolen und Argumenten von PdA, SP und SGB folgten, andererseits um
Wähler aus dem rechten Parteienspektrum, die in der Ausdehnung der Bezugsdauer ein
Missbrauchspotential witterten. 22
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Im Spätherbst leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft für eine zweite
Teilrevision des AVIG zu. Damit sollen einerseits Teile aus dem dringlichen
Bundesbeschluss (Abstufung der Taggelder je nach Familienpflichten,
Zwischenverdienstregelung) gesetzlich definitiv verankert, andererseits die
Finanzierungsgrundlagen dieses Versicherungszweiges verbessert werden. In
Anbetracht der Dringlichkeit der Sanierung der Arbeitslosenversicherung beschränkt
sich die Vorlage zur Hauptsache darauf, die Versicherungsleistungen, die Finanzierung
der Versicherung sowie die aktiven Präventionsmassnahmen der aktuellen
wirtschaftlichen Lage anzupassen. Tiefgreifende Anderungen des AVIG – wie etwa neue
Finanzierungsmodelle – wurden auf die 3. Revision verschoben. Hauptpunkte der
bundesrätlichen Vorschläge sind eine je fünfprozentige Degression der Leistungen nach
125 und 250 Tagen, deutlich verschärfte Zumutbarkeitskriterien und eine massive
Erhöhung der Limite der beitragspflichtigen Löhne (von heute 97'200 auf 243'000 Fr.)
bei gleichbleibendem Leistungsplafond, die Anhebung der Lohnbeiträge auf maximal
3% sowie die Einführung von à-fonds-perdu-Beiträgen des Bundes und der Kantone in
der Höhe von je 5% der Versicherungsausgaben, wenn die Reserven und
Beitragseinnahmen zur Deckung der Versicherungsausgaben nicht ausreichen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Mit wenig Begeisterung trat der Ständerat in der Frühjahrssession auf die im Vorjahr
vom BIGA ausgearbeitete zweite Teilrevision des AVIG ein. Die Vorlage wurde als
notdürftiges Flickwerk kritisiert, das keine neuen Ideen bringe und keine angemessene
Antwort auf die Situation der fast 200'000 Arbeitslosen darstelle. Da sie aber auch
nicht eine schnell realisierbare, bessere Lösung sah, schwenkte die kleine Kammer
vorab aus finanziellen Gründen schliesslich in fast allen Punkten auf die Vorschläge des
Bundesrates ein. In Detailfragen setzte der Rat dennoch etwas andere Akzente als der
Bundesrat. So limitierte er die Kompetenz zur Heraufsetzung des Beitragssatzes auf
drei Lohnprozente bis Ende 1999 und entband die Kantone von der Verpflichtung, sich
in ausserordentlichen Situationen mit nicht rückzahlbaren Darlehen an den Ausgaben
beteiligen zu müssen. Die Wartefrist vor dem erstmaligen Bezug von ALV-
Entschädigungen für Schul- und Studienabgänger verlängerte er gegenüber dem
Bundesratsentwurf um weitere sechs Monate auf ein Jahr.

Bei der Verschärfung des Begriffs der zumutbaren Arbeit fügte er zusätzlich das
Kriterium ein, dass eine Arbeit auch dann zumutbar ist, wenn der Lohn bis zu 10% unter
dem letzten Taggeld liegt. Als neue Leistung bezog der Ständerat sogenannte
Vorruhestandszuschüsse ins Gesetz ein. Diese sollten an Arbeitnehmer ausgerichtet
werden, die mindestens zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsalter in den
Ruhestand treten, sofern an ihrer Stelle eine junge Person eingestellt wird. Einstimmig
verabschiedete die kleine Kammer die Vorlage zuhanden des Nationalrats. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
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MARIANNE BENTELI

Die Kommission des Nationalrates - im Gegensatz zum Ständerat nicht die SGK,
sondern die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) - war dann endgültig nicht
mehr bereit, einer fast ausschliesslich auf die Finanzierung ausgerichteten Vorlage
zuzustimmen, welche die Anspruchsbedingung für ALV-Leistungen in erster Linie aufs
Stempeln beschränkt. Sie setzte eine Arbeitsgruppe ein, der auch Vertreter der
Sozialpartner angehörten, welche wegweisende Lösungen ausarbeiten sollte, nach
denen vorab die Wiedereingliederung der Arbeitslosen verstärkt wird.

Bei der Finanzierung folgte die Kommission in den grossen Linien Bundes- und
Ständerat, brachte aber noch einige Retouchen an. So soll die Finanzierung
grundsätzlich weiterhin über maximal 2% des für die obligatorische Unfallversicherung
massgebenden Lohnes, d.h. bis 97'200 Fr. pro Jahr erfolgen. Zur Tilgung der bis Ende
1995 aufgelaufenen Schulden soll der Bundesrat aber die Kompetenz erhalten, auf den
über den plafonierten Betrag hinausgehenden Lohnsummen einen Beitrag von 1% zu
erheben. Im Gegensatz zum Ständerat führte die WAK wieder die Bestimmung ein, dass
bei ausserordentlichen Verhältnissen Bund und Kantone A-fonds-perdu-Beiträge in der
Höhe von maximal 10% der laufenden Verpflichtungen zu leisten haben, d.h. je 5%.

Neu - und vor allem von den Medien als fast schon revolutionäre Kehrtwende gefeiert -
war die Übernahme des Grundsatzes der IV, wonach Wiedereingliederung vor Rente
kommt. Zu diesem Zweck soll die Arbeitsvermittlung in neuen regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zusammengefasst und professionalisiert werden,
damit die Versicherten während der ganzen zweijährigen Rahmenfrist intensiv betreut
werden können. Um vom passiven Taggeldbezug wegzukommen, reduzierte die WAK
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den Anspruch auf "normale" Taggelder grundsätzlich auf 150. Einzig ältere Versicherte
sollten ohne Gegenleistung während 250 bzw. 400 Tagen Leistungen der ALV beziehen
können. In der Absicht, aktive arbeitsmarktliche Massnahmen zu fördern, sollten bis
zur Ausschöpfung der Rahmenfrist "besondere" Taggelder ausgerichtet werden, wenn
der Arbeitslose einen Kurs besucht, an einem Beschäftigungsprogramm teilnimmt,
einen Zwischenverdienst erzielt oder eine von der ALV unterstützte selbständige Arbeit
aufnimmt. Zudem sollte die ALV unter gewissen Bedingungen Ausbildungszuschüsse für
höchstens drei Jahre gewähren können.

Mit dieser neuen Ausrichtung wollte die WAK auch die Kantone in die Pflicht nehmen,
vermehrt Plätze in Kursen und Beschäftigungsprogrammen zur Verfügung zu stellen. Sie
führte deshalb die Bestimmung ein, dass die Kantone, falls sie dazu nicht imstande
sind, einen Teil - 25% im Normalfall, 15% bei überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit -
der ersatzweise auszurichtenden 80 besonderen Taggelder berappen müssen, auf die
jeder Versicherte Anspruch hat. Im Gegenzug sollte der Arbeitslosenversicherungsfonds
neu 90% der anrechenbaren Kosten für Programme zur vorübergehenden
Beschäftigung übernehmen anstatt 50 bis 85% wie bis anhin.

Aber auch die Versicherten wurden von der WAK härter angefasst. Der Begriff der
Zumutbarkeit einer Arbeit wurde gegenüber dem Ständerat noch etwas verschärft, die
Wartezeit von 12 Monaten für Schul- und Studienabgänger bekräftigt und für alle
Versicherten eine generelle Karenzfrist von fünf Tagen vor dem erstmaligen Bezug von
ALV-Leistungen eingeführt. Da in letzter Zeit immer häufiger Missbräuche der ALV
durch Arbeitgeber ruchbar geworden waren, verkürzte die WAK den Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung und führte strengere Kontrollen ein. Die
Schlechtwetterentschädigung wollte sie ganz streichen. 25

Nach ausgiebigen Diskussionen - und nach der deutlichen Ablehnung von drei
Rückweisungsanträgen Blocher (svp, ZH), Zisyadis (pda, VD) und SD/Lega-Fraktion -
folgte das Plenum des Nationalrates der Kommission in den wesentlichen Punkten. Es
kam aber den Kantonen insofern entgegen, als es die Finanzierung der ersatzweise
auszurichtenden Taggelder in dem Sinn änderte, dass der Kantonsanteil bei
andauernder Arbeitslosigkeit bis auf 10% reduziert werden kann. Die Beteiligung der
Kantone an den Kursauslagen wurde auf 5% gesenkt und der Beitrag des ALV-Fonds an
die Beschäftigungsprogramme auf 95% erhöht. Der Aufhebung der
Schlechtwetterentschädigung stimmte die grosse Kammer nicht zu. In der
Gesamtabstimmung passierte das revidierte Gesetz mit 123:30 Stimmen bei 16
Enthaltungen. 26
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Da sich die zweite Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) im
parlamentarischen Ablauf verzögerte, legte der Bundesrat den Kammern in der
Wintersession im Rahmen der dringlichen Entlastungen im Voranschlag 1995 einen
Bundesbeschluss vor, welcher die zentralen Finanzierungsbestimmungen der Revision
vorwegnimmt und auf den 1.1.1995 in Kraft setzt. Unbestritten war dabei die Erhöhung
des Beitragssatzes von zwei auf drei Lohnprozente, was pro Jahr 1,85 Mia. Fr.
Mehreinnahmen bringen soll. Wesentlich kontroverser war die als Gegenstück dazu
vorgeschlagene fünftägige Karenzfrist vor Bezug der ersten ALV-Leistungen, welche der
Nationalrat bei seinen Beratungen der zweiten Teilrevision des AVIG als Kompensation
für den Verzicht auf die Degression eingeführt hatte. Auf Antrag von CVP-Nationalrat
Epiney (VS) beschloss der Nationalrat aber, die Karenzfrist sozial abzufedern. Demnach
sollten nur jene Arbeitnehmer zu Beginn ihrer Arbeitslosigkeit fünf Tage leer ausgehen,
deren letztes Monatseinkommen 3500 Fr. (plus 500 Fr. pro minderjähriges oder in
Ausbildung stehendes Kind) übersteigt. Mit ihrem ebenfalls an die Teilrevision des AVIG
angelehnten Antrag, dass der zwei Lohnprozente übersteigende Anteil ab dem 1.1.1996
zur Tilgung der aufgelaufenen Schulden beim ALV-Ausgleichsfonds verwendet werden
muss, setzte sich Nationalrätin Spoerry (fdp, ZH) erfolgreich gegen Bundesrat Stich
durch, der diese Regelung nur sinnvoll fand, falls tatsächlich nach diesem Datum keine
neuen Schulden anfallen sollten. Auf Antrag Bonny (fdp, BE) wurde auch die Einrichtung
der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) vorgezogen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.1994
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Ständerat stimmte dem Nationalrat im Sinn des Antrags Spoerry zu, wollte aber
weder die soziale Abfederung gelten lassen, noch die RAV bereits in diesen Beschluss
aufnehmen. Bei den RAV gab der Nationalrat nach, da er anerkannte, dass deren
Einführung ohne die anderen Massnahmen des revidierten AVIG nur schwierig zu
realisieren wäre. In der Frage der sozialen Abfederung der Karenzfrist beschloss er
hingegen Festhalten, kam aber der kleinen Kammer insofern entgegen, als er den
Grenzbetrag auf 3000 Fr. (plus 500 Fr. pro Kind) reduzierte, worauf auch der
Ständerat auf diese Position einschwenkte. Damit der Beschluss auf den 1.1.1995 in Kraft
treten kann, wurde er von beiden Kammern für dringlich erklärt. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Bei der zweiten Lesung der Gesetzesrevision zollte der Ständerat den Vorarbeiten des
Nationalrates volle Anerkennung. Der Systemwechsel von passiver Versicherung zu
aktiver Wiedereingliederungs- und Erwerbsfähigkeit wurde ebenso begrüsst wie die
Neuregelung des Taggeldanspruchs, die Einführung regionaler
Arbeitsvermittlungszentren und die Neuordnung der Finanzierung. Von links bis rechts
waren sich die Standesvertreter aber einig, dass sich das Weiterbildungs- und
Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose in dem vom Nationalrat beschlossenen
Umfang nicht realisieren lasse. Der Aufbau einer Parallelwirtschaft mit über 60'000
Arbeitsplätzen, an denen die reale Wirtschaft offenbar kein Interesse habe, sei den
Kantonen nicht zuzumuten, ebenso wenig wie die Auflage, sich bei ungenügendem
Angebot an der Finanzierung der deswegen notwendig werdenden ALV-
Mehraufwendungen zu beteiligen.

Der Rat reduzierte deshalb das arbeitsmarktliche Pflichtangebot auf junge Arbeitslose
bis zum 25. Altersjahr, womit sich die den Kantonen abverlangten Stellen auf knapp
15'000 Plätze verringerten. Bei den A-fonds-perdu-Beiträgen entliess er die Kantone
angesichts ihrer anderweitigen Belastung wieder aus der Pflicht, gleich wie der Bund
5% ans jährliche Defizit zu leisten. Die Ständevertreter verschärften hingegen die
Arbeitsannahmepflicht, indem nach vier Monaten Erwerbslosigkeit auch Arbeiten als
zumutbar gelten sollten, die auf die Fähigkeiten oder bisherigen Tätigkeiten des
Arbeitslosen nicht angemessen Rücksicht nehmen. Sie wollten die Karenzfrist von fünf
Tagen vor dem ersten Bezug von ALV-Leistungen zwar ebenfalls sozialverträglich
gestalten, bezeichneten aber keinen fixen Grenzbetrag, unterhalb dessen die Wartefrist
nicht gilt, sondern wollten es dem Bundesrat überlassen, die Härtefälle zu
bezeichnen. 29
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Dies genügte nun der Kommission des Nationalrates wiederum nicht, weshalb sie
erneut den Dialog mit den Sozialpartnern suchte, diesmal aber auch die Kantone und
die Kommission des Ständerates als Gesprächspartner mit einbezog. Aus diesen
Verhandlungen entstanden neue Vorschläge - in Anlehnung an den Tagungsort
"Solothurner Kompromiss" genannt -, welche einen austarierten Mittelweg zwischen
den ersten Entscheiden des Nationalrates und den Korrekturen des Ständerates
darstellten.

Festgehalten wurde im Nationalrat an der möglichst raschen Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess. Jeder Arbeitslose soll inskünftig gehalten sein, in einem
arbeitsmarktlichen Programm tätig zu werden. Je nach Alter besteht ein
unterschiedlicher Anspruch auf "freie" Taggelder: Erwerbslose unter 50 Jahren
erhalten höchstens 150 ordentliche Taggelder, den Rest müssen sie mit dem Besuch
von Beschäftigungsprogrammen, Kursen usw. "verdienen". Zwischen 50 und 60 Jahren
werden 250 Taggelder ohne Vorbedingungen ausbezahlt, über 60-jährige erhalten 400
Taggelder. Anders als im bisher geltenden Gesetz, wo durch die Teilnahme an
Beschäftigungsprogrammen und Weiterbildungsmassnahmen die Bezugsdauer von
Taggeldern ständig neu ausgelöst werden konnte, wurde diese nun definitiv auf zwei
Jahre beschränkt.

Um nicht nur die Jugendlichen in den Genuss von arbeitsmarktlichen Massnahmen
kommen zu lassen, wurde das Pflichtangebot der Kantone zur Bereitstellung von
Beschäftigungs- und Weiterbildungsprogrammen wieder auf 25'000 Plätze erhöht,
wobei Kantone, welche die vom Bundesrat festgesetzte Quote, die im Verhältnis zur
Arbeitslosen- und Einwohnerzahl definierte werden sollte, nicht erfüllen, 40% der
Taggelder jener Arbeitslosen übernehmen müssen, die in keinem Programm
untergebracht werden können. Der Ständerat hatte hier nur 20% vorgesehen. Als
Gegenleistung an die Kantone wurde auf deren A-fonds-perdu-Beiträge an den ALV-
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Fonds verzichtet. Diese sollten im Rahmen von 5% nur noch vom Bund geleistet
werden. Hingegen wurden die Kantone nicht von der Verpflichtung enthoben, dem ALV-
Fonds Darlehen mit einem gegenüber dem freien Markt niedrigeren Zinssatz zur
Verfügung zu stellen. 30

Bei allem Entgegenkommen schuf der Nationalrat aber doch wichtige Differenzen zum
Ständerat. Die nach vier Monaten vorzunehmende Verschärfung bei der Zumutbarkeit
einer Arbeit lehnte er mit 101:62 recht deutlich ab. Zu einer längeren Diskussion führte
die Ausgestaltung der Karenzfrist vor dem ersten Bezug von Taggeldleistungen. Die
Genfer SP-Vertreterin Brunner beantragte im Namen einer Minderheit, diese
Massnahme durch besondere Überbrückungs-Taggelder in der Höhe von 50% der
ordentlichen Taggelder abzufedern. Nationalrat Epiney (cvp, VS) bezeichnete die
Karenzfrist als eigentlichen Schwachpunkt der Vorlage. Es genüge nicht, den Bundesrat
zu Ausnahmeregelungen zu ermächtigen, er müsse dazu verpflichtet werden. Sein
Genfer Parteikollege Maitre wollte zumindest all jene Versicherten von der Karenzfrist
ausnehmen, deren Verdienst weniger als zwei Drittel des für die obligatorische
Unfallversicherung massgebenden Höchstbetrags von rund 97'200 Fr. beträgt.
Schliesslich wurde dem Antrag Epiney zugestimmt.

Mit 92:43 Stimmen hielt der Nationalrat an der - leicht restriktiver ausgestalteten -
Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung fest, obgleich quer durch die Parteien
der Verdacht geäussert wurde, dass damit von Arbeitgeberseite sehr oft Missbrauch
betrieben werde. Andererseits trat aber auch Brunner (sp, GE) für deren Beibehaltung
ein, da mit dieser Lösung vielfach Entlassungen vermieden werden könnten, die sonst
die Versicherung viel teurer zu stehen kämen. 31
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Nach längerer Diskussion verzichtete der Ständerat mit 29:9 Stimmen auf seine
ursprünglich beschlossene Verschärfung bei der Definition der zumutbaren Arbeit. Da
auch Bundesrat Delamuraz bekräftigt hatte, ein rigoroses Festhalten an den vier
Monaten dürfte einer befriedigenden Regelung im Einzelfall nicht gerecht werden,
stimmte der Ständerat hier der gemässigteren Fassung des Nationalrates zu. Gewichtige
Differenzen wurden hingegen bei der Art der Finanzierung beibehalten resp. neu
geschaffen. Entgegen dem Nationalrat, der die Kantone neu mit 10% an den Kosten der
Kurse und mit 20% an jenen der Beschäftigungsprogramme beteiligen wollte, schlug der
Ständerat vor, für die Kantone einen Pauschalbeitrag von 2500 Fr. einzuführen. Die
Bereitstellung von gesamthaft 25'000 Plätzen in arbeitsmarktlichen Massnahmen wurde
bestätigt, doch wurden die Kriterien für deren Verteilung auf die Kantone anders
definiert. Während der Nationalrat hier eine Mischrechnung zwischen Einwohner- und
Arbeitslosenzahlen vorgeschlagen hatte, beantragte die Kommission der kleinen
Kammer aus Solidarität mit der besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen Romandie,
dass jeder Kanton höchstens für 30% aller Arbeitslosen Programmplätze zur Verfügung
zu stellen habe. Auf Antrag von Ständerat Schiesser (fdp, GL) wurde dieser Satz mit 30:7
Stimmen um weitere 10% auf 20% gesenkt. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1995
MARIANNE BENTELI

Da die Vorlage bereits zweimal in beiden Räten beraten worden war, wurde sie nun der
Einigungskonferenz zugewiesen. Diese schlug in der noch strittigen Frage der
Mittelbeschaffung für arbeitsmarktliche Massnahmen vor, dass die finanzielle
Beteiligung der Kantone an den Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogrammen
tatsächlich pauschalisiert werden soll, erhöhte den kantonalen Beitrag pro Jahresplatz
jedoch auf 3000 Fr. In der Verteilung auf die Kantone setzte sich ebenfalls ein
Kompromiss durch. So sollte bei der Festsetzung der kantonalen Quote die Zahl der
Einwohner und der Versicherten, nicht aber mehr der real Arbeitslosen, berücksichtigt
werden, wobei die Verpflichtung für die Mindestzahl der Plätze, die ein Kanton
bereitzustellen hat, 25% aller Versicherten im Kanton nicht übersteigen darf. Auf diesen
Kompromiss konnten beide Kammer einschwenken, worauf die Vorlage in der
Sommersession definitiv verabschiedet wurde. Unbestritten war seit Beginn der
Beratungen, dass zu Lasten des ALV-Fonds regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
eingerichtet werden, welche die Wiedereingliederung effizienter vornehmen sollen als
die lokalen Arbeitsämter. Keine Opposition erwuchs auch der Einführung von
Ausbildungszuschüssen, welche mindestens 30-jährigen Versicherten erlaubt, eine
Berufslehre nachzuholen, sowie den Massnahmen zur Förderung der selbständigen
Erwerbstätigkeit. 33
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Das neue Gesetz wird etappenweise eingeführt. Auf den 1. Januar 1996 werden vorab
jene Bestimmungen in Kraft gesetzt, die kurzfristig realisiert werden können, wie z.B.
die Anhebung des beitragspflichtigen Lohnes, die Neuregelung der zumutbaren Arbeit,
die Wartefristen für Jugendliche nach Abschluss der Ausbildung sowie die
Verschärfungen bei der Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung. Bereits ab 1996
wirksam ist auch die Gesetzesbestimmung, wonach Arbeitslose bei der SUVA gegen
Nichtberufsunfälle versichert sind. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.1995
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der dringlichen Massnahmen zur Entlastung des Voranschlages 1996 des
Bundes versuchte die Landesregierung auf den Entscheid des Parlaments
zurückzukommen, wonach nur der Bund A-fonds-perdu-Beiträge zu leisten habe und
beantragte, diese ganz zugunsten der Finanzierung über Darlehen fallenzulassen.
Ausgehend von einer geschätzten Arbeitslosenzahl von durchschnittlich 130'000
Personen versprach er sich davon eine Einsparung von 220 Mio. Fr. Das Parlament
zeigte sich unangenehm berührt vom Ansinnens des Bundesrates, ein Gesetz noch vor
dessen Inkrafttreten bereits wieder mit dringlichem Bundesrecht abzuändern; beide
Kammern beschlossen recht deutlich Nichteintreten auf die Vorlage. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

Weil sich die Beschäftigungslage weiter verschlechterte, beantragte der Bundesrat mit
dem zweiten Nachtrag zum Voranschlag 1996 dem Parlament mit Erfolg einen
Kreditnachtrag von 550 Mio. Fr. für die rückzahlbaren Darlehen an die
Arbeitslosenversicherung. Die A-fonds-perdu-Beiträge für das laufende Jahr wurden
von 225 Mio. Fr. auf 300 Mio. Fr. aufgestockt. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1996
MARIANNE BENTELI

Knapp ein Jahr nach Inkrafttreten des ersten Teils der 2. Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) musste das Regelwerk bereits wieder über
einen dringlichen Bundesbeschluss abgeändert werden. In der Dezembersession
beschlossen die Räte bei der Behandlung des Budgets 1997 weitere
Ausgabenkürzungen. Die Zumutbarkeitsgrenze für die Annahme einer neuen Stelle
wurde dabei von bisher 70% auf 68% des versicherten Verdienstes gesenkt. Taggelder,
die 130 Fr. übersteigen, werden ab Januar 1997 um 3%, Taggelder unter 130 Fr. um 1%
gekürzt. Bei Personen mit Unterhaltspflichten gegenüber eigenen Kindern beträgt die
Kürzung generell 1%. Ab 1. Juli 1997 werden die Taggelder um weitere 0,3% bis 1,7%
gekürzt, um damit die Arbeitslosen in der beruflichen Vorsorge minimal für Tod und
Invalidität zu versichern. Die Kurzarbeitsentschädigung beträgt neu 78% des
anrechenbaren Verdienstes (bisher 80%). Auf das Erbringen von A-fonds-perdu-
Beiträgen durch den Bund wird ab 1997 verzichtet. Die vom Bundesrat vorgeschlagene
Streichung der Schlechtwetterentschädigung lehnte das Parlament hingegen ab, da den
Einsparungen erhebliche Mehrausgaben gegenüberstünden. Mit diesen Massnahmen
wird der Bundeshaushalt um 200 Mio. Fr. entlastet. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat setzte den zweiten Teil des im Sommer 1995 vom Parlament
verabschiedeten revidierten AVIG auf den 1. Januar 1997 in Kraft. Die Änderungen
betreffen zur Hauptsache das neue Taggeldregime mit altersabhängigen und
besonderen Taggeldern, den Anspruch auf vorübergehende Beschäftigung oder
Kompensationszahlungen bei ungenügendem Angebot, die Pflicht der Kantone, ein
Mindestangebot von 25'000 Jahresplätzen für Wiedereingliederungsmassnahmen
bereitzustellen, sowie die Neugestaltung der Beratung und Kontrolle, die inskünftig auf
regionaler Stufe - durch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) - erfolgen
wird. Ferner wurden die Bestimmungen über die Dauer der Einstellung in der
Anspruchsberechtigung verschärft und die Karenzzeit bei Kurzarbeit von zwei auf drei
Tage erhöht. In einer neuen, auf zwei Jahre befristeten Verordnung wurde zudem die
Förderung des Vorruhestandes geregelt. Diese Massnahme sieht vor, dass Arbeitgeber,
die den freiwilligen Ruhestand eines Mitarbeiters mitfinanzieren und an dessen Stelle
eine arbeitslose Person einstellen, unter bestimmten Voraussetzungen
Unterstützungszahlungen der ALV erhalten. 38
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Ende März deponierten kantonale Gewerkschaften und Arbeitlosenkomitees aus der
Westschweiz rund 54'000 Unterschriften für das Referendum gegen den dringlichen
Bundesbeschluss zur Arbeitslosenversicherung vom Dezember 1996. Dieser wollte
einerseits den fünfprozentigen A-fonds-perdu-Beitrag des Bundes an die ALV (rund
230 Mio Fr.) ersatzlos streichen und andererseits mit einer Kürzung der Taggelder um
1% bzw. 3% die Arbeitslosenkasse um 70 Mio. Fr. entlasten. Sowohl SGB wie SP hatten
beschlossen, das Referendum zumindest in der Startphase nicht mitzutragen. Als
Begründung wurde angeführt, dass Partei und Gewerkschaft mit dem Kampf um eine
Neuauflage des Arbeitsgesetzes und mit den Vorarbeiten an Volksinitiativen zum KVG
und zur Arbeitszeitreduktion voll ausgelastet seien. Zudem räumten sie dem
Referendum kaum eine Chance ein, hatten sie doch 1993 bei einem ersten ALV-
Leistungsabbau eine deutliche Referendumsniederlage einstecken müssen. Angesichts
des grossen Erfolgs der Unterschriftensammlung, beschlossen dann aber die
Gewerkschaften, doch noch mit zum Teil beträchtlichen finanziellen Mitteln auf den
Referendumszug aufzuspringen. Die neue SP-Präsidentin, Ursula Koch, setzte ebenfalls
voll auf einen Erfolg in der ersten von ihr mitgeleiteten nationalen
Abstimmungskampagne. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1997
MARIANNE BENTELI

Bundesbeschluss über die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung
Abstimmung vom 28. September 1997

Beteiligung: 40,6%
Nein: 931'457 (50,8%)
Ja: 901'361 (49,2%)

Parolen:
- Nein: SP, GP, LdU, SD, Lega, PdA; SGB, CNG, Angestelltenverbände. 
- Ja: FDP, CVP (3*), SVP, LP, EVP, FP, EDU; SGV, Arbeitgeberverband, Vorort.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Mit rund 30'000 Stimmen Unterschied fiel das Resultat ziemlich knapp aus. Zur
Ablehnung trugen vor allem die Westschweizer Kantone bei. Am deutlichsten scheiterte
die Vorlage im Kanton Jura, wo der Nein-Stimmen-Anteil 80,4% betrug. Unterstützung
erhielten die Romands aus dem Wallis (62,5%) und dem Tessin (53,2) sowie aus den
Nordwestschweizer Kantonen Basel-Stadt (52,3%), Basel-Land (50,1%) und Solothurn
(51,3%). Während in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit die Nein-Stimmen überwogen,
befürworteten vor allem die Stimmberechtigten in den Regionen mit einer geringen
Arbeitslosenquote die Kürzung der Taggelder, allen voran die beiden Appenzell sowie St.
Gallen und Glarus. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1997
MARIANNE BENTELI

Bei den Gesprächen am ”Runden Tisch” einigten sich die Teilnehmer bei den
einkommenswirksamen Massnahmen unter anderem auf die Weiterführung bis 2003
des dritten Lohnprozentes, die befristete Deplafonierung eines weiteren ALV-
Lohnprozentes und die Anhebung des in der Unfallversicherung maximal versicherten
Lohnes von 97 200 Fr. auf 106 800 Fr. sowie auf Kürzungen im Leistungsbereich
(Wechsel vom Lohn zum Taggeldkonzept bei Beschäftigungsprogrammen, Beschränkung
der Bezugsdauer für Wiedereinsteigerinnen von 520 auf 260 Tage). Damit, so rechnete
das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA, ex-BIGA) vor, sollten bis zu diesem
Zeitpunkt die Schulden der Versicherung abgetragen sein. In der Wintersession stimmte
der Nationalrat diesem Kompromiss der Sozialpartner zu. Gegen den Widerstand von
Goll (sp, ZH), die befand, dies sprenge die Gespräche am ”Runden Tisch” nahm die
grosse Kammer auch zwei Motionen ihrer Kommission an, welche den Bundesrat
verpflichten, bis zum Winter 2000 einen Revisionsplan für die ALV vorzulegen mit dem
Ziel einer Rückkehr auf zwei Lohnprozente, sowie Massnahmen zur Reduktion der
Verwaltungskosten in der ALV zu ergreifen. In der Frühjahrssession nahm der Ständerat
bereits eine Motion (97.3680) von SR Cottier (cvp, FR) als Postulat an, welche u.a. die
(zeitlich befristete) Weitererhebung des 3. Lohnprozentes sowie die Aufhebung der
Höchstgrenze beim beitragspflichtigen Lohn verlangte. Ebenfalls als Postulat
überwiesen wurde eine Motion (97.3656) von NR Lötscher (cvp, LU) im NR, die
Obergrenze vom Zweieinhalbfachen des für die Unfallversicherung massgebenden
Höchstbetrags auf mindestens das Zehnfache zu erhöhen. 41
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Gleich wie der Nationalrat nahm in der Frühjahrssession auch der Ständerat die im
Vorjahr vom „Runden Tisch“ im Rahmen des Stabilisierungsprogramms beschlossenen
Änderungen bei der ALV an. Dabei handelt sich um die Weiterführung des dritten
Lohnprozentes bis 2003 zur Tilgung der aktuellen Schulden der Versicherung sowie um
ein zusätzliches zweites Solidaritätsprozent für Einkommen zwischen 97 200 und
243 000 Fr. Gleichzeitig stimmte die kleine Kammer auch einer Motion des
Nationalrates zu, welche vom Bundesrat verlangt, bis im Winter 2000 eine
Revisionsvorlage der ALV mit dem Ziel vorzulegen, dass nur noch zwei Lohnprozente
erhoben werden und weder die Kantone noch der Bund Zahlungen an die Versicherung
zu leisten haben. Gleichzeitig wurde die Landesregierung mit einer weiteren Motion des
grossen Kammer verpflichtet, umgehend für eine Senkung der Verwaltungskosten der
ALV zu sorgen. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.1999
MARIANNE BENTELI

Nach Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse leitete der Bundesrat im Februar
seine Vorlage zu einer Teilrevision der Arbeitslosenversicherung (ALV) den
eidgenössischen Räten zu. Ziel dieser technischen Revision ist eine Optimierung im
Leistungs- und Kostenbereich. An die Stelle der bisherigen Auflage eines
Mindestangebots an Beschäftigungs- und Weiterbildungsprogrammen treten Leistungs-
und Wirkungsvereinbarungen mit den Kantonen. Diese „Minirevision“ wurde von beiden
Kammern diskussionslos angenommen. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm eine grössere Revision des Gesetzes über die
Arbeitslosenversicherung (AVIG) in Angriff, welche die langfristige Finanzierung der ALV
sicherstellen soll. Entsprechende Vorschläge gingen im September in die
Vernehmlassung. Mit dem Auslaufen der Notmassnahmen für die Rückzahlung der
Schulden der ALV (Ende 2003) soll der Beitragssatz wieder auf zwei Lohnprozente für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zurückgefahren werden, Löhne zwischen CHF 106'800
(maximaler versicherter Verdienst) und CHF 267'000 bleiben aber weiterhin mit einem
Prozent belastet (Deplafonierung). Damit eine über einen Konjunkturzyklus
ausgeglichene Rechnung der Versicherung möglich wird, sollen sich der Bund und die
Kantone fest an den Kosten der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der
arbeitsmarktlichen Massnahmen beteiligen. Die Belastung von Bund und Kantonen wird
dadurch im Vergleich zu heute nur wenig erhöht. Die Mindestbeitragszeit für die
Geltendmachung von Ansprüchen soll von sechs auf zwölf Monate erhöht und die
Entschädigungsdauer von 520 auf 400 Tage gekürzt werden, wobei für ältere
Arbeitnehmer sowie IV- und UV-Rentner die heutige Dauer belassen werden soll.
Weitergehenden Forderungen bürgerlicher Politiker (degressiv abgestufte Taggelder,
schärfere Zumutbarkeitsregeln, längere Wartezeiten für den Bezug von Taggeldern,
Aufteilung der ALV in eine obligatorische Grundversicherung und eine freiwillige
Zusatzversicherung) erteilte der Bundesrat eine Absage, da sie in den meisten Fällen
nur die Sozialhilfe belasten würden. Das Seco prüfte Vorschläge, von Unternehmen und
Branchen, die eine „Hire and Fire“-Politik betreiben, höhere Beiträge an die ALV zu
verlangen, nahm diese dann aber nicht in die Vernehmlassungsvorlage auf. In
Skandinavien und in einzelnen Staaten der USA hat man mit differenzierten Beiträgen
gute Erfahrungen gemacht. Eine Reduktion bei den Taggeldern, die in der
Volksabstimmung von 1997 deutlich verworfen wurde, lehnte Wirtschaftsminister
Couchepin ab, da sie zu gravierenden sozialen Problemen führen könnte. Er
bezeichnete die Vorlage als ausgewogen und den Anliegen der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber Rechnung tragend. Diese Einschätzung wurde durch die gleichmässig
verteilte Unzufriedenheit der Sozialpartner bestätigt. Der Arbeitgeberverband zeigte
sich „schockiert“ ob der Absicht des Bundesrates, eine „Reichtumssteuer“ einzuführen
(„Solidaritätsbeitrag“ der höheren Einkommen), die Gewerkschaften stuften diesen als
zu niedrig ein und kritisierten, mit den Leistungskürzungen bitte der Bundesrat die
„Schwächsten der Gesellschaft zusätzlich zur Kasse“. 44
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Ende Februar verabschiedete der Bundesrat seine Vorlage zur 3. Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zuhanden des Parlaments. Ziel der Revision
ist, die Finanzierung der ALV mittelfristig unter Annahme einer durchschnittlichen
Arbeitslosigkeit von 100'000 Personen zu sichern sowie weiterhin eine rasche und
nachhaltige Wiedereingliederung der Arbeitslosen zu erreichen. Um die Schulden der
ALV abzubauen, war mit dem Stabilisierungsprogramm von 1999 die Erhöhung des
Beitragssatzes von 2,0 auf 3,0 Lohnprozente bis Ende 2003 verlängert und die (nicht
versicherten) Einkommen zwischen CHF 106'800 und CHF 267'000 mit einem weiteren
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Lohnprozent belastet worden (Deplafonierung). Der Bundesrat beantragte nun eine
generelle Rückführung auf zwei Lohnprozente, wollte aber die zusätzliche
Beitragspflicht der Besserverdienenden („Solidaritätsprozent“) im Sinn einer
konjunkturresistenten Finanzierung beibehalten. Gleichzeitig sah er Anpassungen bei
der Arbeitslosenentschädigung vor. Einerseits sollte wegen des
Freizügigkeitsabkommens mit der EU die Mindestbeitragszeit, die einen
Entschädigungsanspruch auslöst, von sechs auf zwölf Monate erhöht, andererseits die
Entschädigungsdauer von 520 auf 400 Tage gekürzt werden, wobei für ältere
Arbeitnehmer (ab 55 Jahren) sowie IV- und Unfallversicherungs-Rentner die heutige
Dauer belassen wird, sofern sie 18 Beitragsmonate aufweisen. Die Sozialpartner liefen
umgehend Sturm gegen die Vorlage. Nicht bestritten war die Erhöhung der Beitragszeit;
die Arbeitgeber wehrten sich aber gegen die Beibehaltung der Deplafonierung, die sie
als verkappte Reichtumssteuer werteten, die Gewerkschaften erachteten die Reduktion
der Entschädigungsdauer als eindeutigen Sozialabbau. Allgemein akzeptiert wurde
hingegen ein Systemwechsel bei der finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand:
Bund und Kantone sollen sich künftig fest an den Kosten der Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und der arbeitsmarktlichen Massnahmen beteiligen;
im Gegenzug wird auf die Finanzierungsbeiträge der Kantone in ausserordentlichen
Situationen verzichtet. Neu definiert wurden auch die anrechenbaren
Erziehungszeiten, da vermutet wurde, die 1995 eingeführte Regelung habe zu
Missbräuchen geführt: Neu muss jemand, der Ansprüche geltend macht, unmittelbar
vor dem familiär bedingten Erwerbsunterbruch in der Schweiz oder in der EU
gearbeitet haben, und die Erziehungsphase darf maximal drei Jahre dauern. 45

In der Sommersession folgte der Ständerat dem Bundesrat in den wesentlichen
Punkten, verweigerte aber dem Solidaritätsbeitrag seine Zustimmung mit der
Begründung, dass bei dessen Einführung versprochen worden sei, dass es sich lediglich
um eine vorübergehende Massnahme handle. Mit Unterstützung der SP und von
welschen Abgeordneten der FDP setzte sich Bundesrat Couchepin vergeblich dafür ein,
das zusätzliche Lohnprozent weiterhin zu erheben, um gegen Konjunktureinbrüche
gewappnet zu sein. Auf Antrag der Kommission wurde der Bundesrat aber verpflichtet,
bei Erreichen eines Schuldenstandes des Ausgleichsfonds von 2,5% dem Parlament
eine Beitragserhöhung vorzulegen. Nicht durchsetzen konnte sich ein Antrag aus der
SP, älteren Arbeitslosen bereits ab 50 Jahren die verlängerte Bezugsdauer zu
gewähren . 46
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Der Nationalrat beriet die Revision in der Wintersession. Zwei Nichteintretens- resp.
Rückweisungsanträge aus der SP-Fraktion wurden klar verworfen. Die grosse Kammer
bemühte sich allerdings, die Vorlage sozialverträglicher zu gestalten. Gegen den
Widerstand von FDP und SVP folgte sie beim Solidaritätsprozent mit 92 zu 59 Stimmen
dem Bundesrat. Zudem fügte sie zwei Bestimmungen im Interesse der Randregionen
und der älteren Arbeitnehmer ein. In Kantonen mit erhöhter Arbeitslosigkeit erteilte sie
dem Bundesrat die Kompetenz, die Bezugsdauer für alle Versicherten vorübergehend
auf 520 Tage zu erhöhen; zudem beschloss sie, dass über 55-jährige Arbeitlose auch
nach ihrer Aussteuerung in arbeitsmarktliche Massnahmen aufzunehmen sind.
Weitergehende Anträge (Gewährung von 520 Taggeldern ab Alter 50, 100%
Lohnfortzahlung für Mitarbeiter von Firmen in Nachlasstundung) wurden hingegen
abgelehnt. In der Gesamtabstimmung passierte das Gesetz mit 32 zu 22 Stimmen bei 72
Enthaltungen, ein deutliches Zeichen dafür, dass weder die Linke noch die Rechte mit
dem Ergebnis zufrieden war. Zustimmung fand die Revision lediglich bei der CVP und
den Liberalen. Die Presse führte einzelne der im Nationalrat geäusserten Forderungen
und der getroffenen Entscheidungen auf das Swissair-Debakel zurück. 47
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Die Räte führten in der Frühjahrssession die Differenzbereinigung bei der 3. Revision
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zu Ende. In der besonders umstrittenen
Frage des Solidaritätsbeitrages der Besserverdienenden (1% für Lohnanteile zwischen
CHF 106'800 und 267'000), für dessen Beibehaltung sich Bundesrat und Nationalrat
ausgesprochen hatten, einigten sich die Kammern auf einen Kompromiss, wonach der
Bundesrat die Solidaritätsabgabe einführen muss, wenn der Schuldenstand des ALV-
Fonds CHF 5 Mrd. übersteigt; in der ersten Runde hatte der Ständerat hier lediglich
einer Kann-Formulierung zugestimmt. Als Entgegenkommen an die Linke und die
Gewerkschaften, welche wegen der Reduktion der Taggelder von 520 auf 400 seit
Beginn der Debatten mit dem Referendum drohten, hatte der Nationalrat die
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Möglichkeit für die Kantone eingeführt, bei hoher Arbeitslosigkeit die maximale
Entschädigungsdauer regional und befristet auf 520 Tage zu erhöhen. Weil der
nationalrätliche Vorschlag keine finanzielle Beteiligung der Kantone vorsah, strich der
Ständerat diese Bestimmung vorerst mit 33 zu 6 Stimmen. Die Kommission des
Nationalrates schlug daraufhin einen Kantonsbeitrag von 20% vor; dieser Antrag wurde
mit 101 zu 64 Stimmen angenommen, worauf auch der Ständerat zustimmte, die
zeitliche Befristung (maximal zweimal sechs Monate) allerdings etwas schärfer fasste. In
diesem Punkt schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an. In erster Lesung
hatte der Nationalrat zudem beschlossen, dass Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind,
auch nach ihrer Aussteuerung in arbeitsmarktliche Massnahmen aufzunehmen seien.
Der Ständerat verwarf diesen Vorschlag zweimal mit dem Argument, damit würden die
Grenzen zwischen Sozialversicherung und Fürsorge aufgeweicht. Mit 92 zu 70 Stimmen
beugte sich der Nationalrat der kleinen Kammer. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage mit 114 zu 58 bzw. 36 zu 5 Stimmen gutgeheissen. SP und Grüne stimmten
geschlossen gegen die Vorlage. 48

Eine „Vereinigung zum Schutz der Arbeitslosen“ aus La-Chaux-de-Fonds (NE) und die
Gewerkschaften SGB und CNG ergriffen mit Unterstützung der SP und der Grünen
erfolgreich das Referendum gegen die Revision. Sie kritisierten insbesondere die
zeitliche Kürzung des Taggeldanspruchs sowie die Streichung des Solidaritätsbeitrages
der Besserverdienenden. Die Befürworter der Revision erklärten demgegenüber, mit
der Revision sei ein soziales, konjunkturunabhängiges und wirkungsvolles System zur
Unterstützung der Arbeitslosen geschaffen worden. Der Abstimmungskampf war nicht
sehr heftig, da die Positionen im Rechts-Links-Schema klar bezogen waren und die
Vorlage im Schatten der stark polarisierenden Volksinitiative der SVP „gegen
Asylrechtsmissbrauch“ stand, die gleichentags zur Abstimmung gelangte.
In der Volksabstimmung vom 24. November wurde die AVIG-Revision mit rund 56% der
Stimmen angenommen, wobei allerdings die Kantone Wallis, Neuenburg, Genf und Jura
Nein-Stimmenanteile von zum Teil deutlich über 50% aufwiesen. Die stärkste
Zustimmung fand die Vorlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit über 68% Ja-
Stimmen sowie in Obwalden und Graubünden mit mehr als 62% .

Abstimmung vom 24. November 2002

Beteiligung: 47,8%
Ja: 1 234 623 (56,1%)
Nein: 966 626 (43,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (1*), SVP, LP, FPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Nein: SP, GP, EVP, Lega, PdA, CSP; SGB, CNG, KV Schweiz; Caritas
– Stimmfreigabe: SD
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2002
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIG) trat auf den 1. Juli in Kraft. Für Arbeitslose unter 55
Jahren wurde damit die Bezugsdauer von 520 auf 400 Tage reduziert, was zu rund
2500 zusätzlichen Aussteuerungen führte. Kantone mit einer Arbeitslosenquote von
über 5% können beim Bund den Antrag auf eine Verlängerung um 120 Tage stellen,
müssen aber 20% der Taggelder selber bezahlen. Im Berichtsjahr stellten der Kanton
Genf und drei Distrikte in der Waadt entsprechende Anträge, denen vom Seco
stattgegeben wurde. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2003
MARIANNE BENTELI

Wegen der nur zögerlichen Abnahme der Arbeitslosigkeit hatte die
Arbeitslosenversicherung (ALV) 2005 einen Verlust von CHF 1,9 Mrd. zu verbuchen. Die
Schulden waren dadurch auf CHF 3,8 Mrd. gestiegen. Bundesrat Deiss erwog deshalb
eine Erhöhung der Lohnprozente. Der Fonds müsse saniert werden, was nur über eine
Erhöhung der Lohnprozente oder mit einer Reduktion der Leistungen gehe. Das Mitte
2003 in Kraft getretene Gesetz sieht vor, dass bei konstant höherem Niveau der
Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden Verschuldung der Kasse die Lohnabzüge
um 0,5% anzuheben sind und der Solidaritätsbeitrag der höheren Einkommen wieder
einzuführen ist. Im Mai beauftragte der Bundesrat das EVD, dazu eine Vorlage zu
erarbeiten. Die bürgerlichen Bundesratsparteien verlangten darüber hinaus, dass auch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.05.2006
MARIANNE BENTELI
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abgeklärt werde, wie sich eine weitere Kürzung der Taggelder und eine Verlängerung
der Beitragsdauer für den Bezug von Leistungen auswirken würden. Zudem wollten sie
wissen, welche Leistungen vergleichbare Länder ihren Arbeitslosen gewähren. SP und
Gewerkschaften machten klar, dass für sie nur eine Erhöhung der Lohnprozente in
Frage komme, die SVP signalisierte ebenso deutlich, dass sie auf der Leistungsseite
ansetzen will. Unterstützung fand sie dabei beim Arbeitgeberverband, der in erster
Linie bei den jungen Arbeitslosen sparen möchte. 51

Trotz der seit einigen Jahren günstigen Konjunktur und den gesunkenen
Arbeitslosenzahlen schreibt die Arbeitslosenversicherung weiterhin rote Zahlen. Daher
konnte, entgegen dem grundlegenden Prinzip dieser Versicherung, das in schlechten
Jahren angehäufte Defizit nicht eliminiert werden. Im Dezember gab der Bundesrat
seine Vorschläge für eine Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in die
Vernehmlassung. Mit Anpassungen auf der Beitrags- und auf der Leistungsseite, die in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen, möchte er eine längerfristige gesunde
Finanzierung der Versicherung sicherstellen. Die Revisionsvorlage orientierte sich am
Vorschlag einer Expertengruppe, welche im Vorjahr vom EVD eingesetzt wurde.
Auf der Ausgabenseite werden verschiedene Einsparungen empfohlen. Der Bezug von
neuen Arbeitslosengeldern nach Auslaufen der Zahlungen soll erschwert, die
Leistungsdauer vermehrt von der Beitragszeit abhängig gemacht und die Karenzzeiten
für bisher nicht erwerbstätige Schulabgänger erhöht werden. Insgesamt sollen jährlich
CHF 481 Mio. eingespart werden. Ergänzend wird eine leichte Erhöhung des
Beitragssatzes von 2,0 auf 2,2% vorgeschlagen, was jährlichen Mehreinnahmen von CHF
460 Mio. entspricht. Damit längerfristig die Schulden zurückbezahlt werden können, soll
darüber hinaus für eine befristete Zeit der Beitragssatz um weitere 0,2% auf 2,4%
erhöht und ein Solidaritätsprozent für hohe Einkommen eingeführt werden. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.2007
MARIANNE BENTELI

Im Herbst veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG). Das AVIG vom 25. Juni 1985 war in Folge des
starken Anstieges der Arbeitslosigkeit 1995 bedeutend revidiert worden (Schaffung der
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)). Im Jahre 2002 war ein neues
Finanzierungskonzept eingeführt worden, dabei unterstellte man eine
konjunkturabhängige Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 100'000 Personen. Diese
Zahl hat sich nun als zu tief erwiesen. Trotz guter Konjunkturlage und einem Rückgang
der Arbeitslosigkeit hatte die Arbeitslosenversicherung (ALV) 2007 mit der Rückzahlung
der Fehlbeträge nicht beginnen können. Die Darlehensschuld beträgt weiterhin CHF 4,8
Mrd. Die Revision strebt daher eine möglichst schnelle finanzielle Sicherung der ALV an.
Die Grundleistungen sollen nicht verändert werden, hingegen sind dort Einsparungen
geplant, wo aufgrund der heutigen gesetzlichen Vorgaben unerwünschte Ergebnisse
resultieren. Konkret soll die Finanzierung der Versicherung auf eine höhere
durchschnittliche Arbeitslosenzahl ausgerichtet sein. Für den Ausgleich der laufenden
Rechnung wird der Beitragssatz deshalb um 0,2% erhöht. Die Kostensenkung soll vor
allem mittels Stärkung des Versicherungsprinzips durch das Beseitigen von
Fehlanreizen erzielt werden. Für die Entschuldung erfolgt zusätzlich die Einführung
einer Beitragserhöhung von 0,1% und eines Solidaritätsbeitrages von 1% auf dem bisher
nicht versicherten Einkommensteil zwischen dem Höchstbetrag und dem
zweieinhalbfachen des versicherten Verdienstes. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.09.2008
LINDA ROHRER

In der Sommersession befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Ein
Minderheitsantrag Fetz (sp, BS), welcher den Beitragssatz auf 2,3 anstatt der
vorgesehenen 2,2% anheben wollte, wurde mit 28 zu 8 Stimmen abgelehnt. In Bezug auf
die Zumutbarkeit der Annahme von Arbeit wurde für Personen bis zum 30. Altersjahr
eine Verschärfung vorgenommen. Bei der Erhöhung der Wartezeiten änderte der
Ständerat die Vorlage des Bundesrates ab. Dabei beschloss er eine
einkommensabhängig ausgestaltete Erhöhung der Wartezeiten für Personen ohne
Unterhaltspflichten. Mehrere Minderheitsanträge der Linken hatten im Ständerat keine
Chance. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 30 zu 8 Stimmen
angenommen. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2009
LINDA ROHRER
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In der vorberatenden Kommission des Nationalrates war die Vorlage in der
Gesamtabstimmung abgelehnt worden. Diese beantragte daher das Nichteintreten. Der
Rat lehnte dies ebenso ab wie Minderheitsanträge, welche die Vorlage wieder an den
Bundesrat zurückschicken wollten. Angenommen wurde lediglich ein Ordnungsantrag,
welcher forderte, die für die Revision zentralen Bestimmungen über
Beitragsbemessung und Beitragssatz erst am Schluss, zusammen mit den, in den
Übergangsbestimmungen vorgesehenen, kurzfristigen Sanierungsmassnahmen zu
beraten. Mit 114 zu 65 Stimmen stimmte der Nationalrat dem Beschluss des Ständerates
zu, dass arbeitslose Personen bis zum 30. Altersjahr auch Arbeiten annehmen müssen,
die nicht auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten
Rücksicht nehmen. In Bezug auf die Wartezeit für das erste Taggeld schloss sich der
Nationalrat dem Ständerat an. Diese Wartezeiten wurden durch einen angenommenen
Minderheitsantrag Spuhler (svp, TG) auf weitere Personengruppen ausgedehnt.
Korrekturen nahm der Nationalrat auch bezüglich der Höhe und der Höchstzahl von
Taggeldern vor. Der betrügerische Bezug von Taggeldern soll zudem mit einer
Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten bestraft werden können. Der Nationalrat
machte auch Anpassungen auf der Einnahmeseite. Er folgte mit 120 zu 62 Stimmen der
Kommissionsmehrheit und damit dem Stände- und Bundesrat und beantragte einen
Beitragssatz von 2,2%. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit
119 zu 61 Stimmen an. Die Opposition kam vor allem von der Linken. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Im Berichtsjahr behandelte das Parlament die Differenzen bezüglich der 4. Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Der Ständerat folgte in seiner Differenzbereinigung
weitgehend den Beschlüssen des Nationalrates. In einigen Punkten hielt er jedoch an
seinem bisherigen Standpunkt fest. So wurde die vom Nationalrat beschlossene
Verlängerung der besonderen Wartezeiten gestrichen ebenso wie die Kürzung der
Taggelder um 5% nach einer Bezugsdauer von 260 bzw. 330 Tagen. Bei der Höchstzahl
der Taggelder hielt die kleine Kammer an der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Abstufung fest, bei der auch Personen unter 30 Jahren anspruchsberechtigt sind.
Ausserdem schlug die Kommissionsmehrheit einen Kompromiss für die unter 25-
Jährigen vor. In Abweichung zum Nationalrat sollten sie anstelle von 130 Taggeldern
maximal 200 Taggelder erhalten. Schliesslich verzichtete der Ständerat auf die
Einführung eines Strafmasses von bis zu sechs Monaten Gefängnis im Falle eines
betrügerischen Bezuges. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Der Nationalrat schwenkte in der Differenzbereinigung auf die Linie des Ständerates
ein. Er sah von einer Kürzung der Taggelder und einer Verlängerung der besonderen
Wartezeiten ab. Auch bei der Kürzung der Taggelder für unter 30-Jährige und bei den
unter 25-Jährigen schwenkte er auf die Vorschläge des Ständerates ein. Abweichungen
ergaben sich in Bezug auf die Datenbekanntgabe an die Ausländerbehörden sowie
bezüglich der Strafbestimmungen. Hier hielt der Nationalrat an seinen Beschlüssen
fest. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Die beiden verbliebenen Differenzen bereinigte der Ständerat, indem er den
Beschlüssen des Nationalrates diskussionslos zustimmte. In der Schlussabstimmung
stimmte er dem Entwurf mit 32 zu 12 Stimmen zu. Im Nationalrat äusserten sowohl die
SVP als auch die Linke ihren Unmut über die Vorlage. Die SVP enthielt sich in der
Schlussabstimmung der Stimme und die Ratslinke stellte in Aussicht, dass sie bei
Annahme der Vorlage zusammen mit den Gewerkschaften das Referendum ergreifen
werde. Der Nationalrat stimmte der Vorlage schliesslich mit 91 zu 64 Stimmen bei 37
Enthaltungen zu. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2010
LUZIUS MEYER

Über das Referendum gegen die 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes,
welches die Gewerkschaften zusammen mit den linken Parteien ergriffen hatten, wurde
am 26. September abgestimmt. Das Volk nahm die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 53,4% an. Gegen die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes hatten nur die Urheber des Referendums Parolen
gefasst; alle anderen grossen Parteien empfahlen die Änderung zur Annahme.
Auffallend war, dass sich die Parteien auch bei den kantonalen Sektionen einig waren.
Einzig bei der EVP wichen zwei Kantonalparteien vom Parolenentscheid ab.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2010
LUZIUS MEYER
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Abstimmung vom 26. September 2010

Beteiligung: 35,5%
Ja: 958 913 (53,4%)
Nein: 836 101 (46,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, EDU, FP, GLP, BDP; ZSA, eco, SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP (2*), CSP, PdA, GP, SD, KVP; SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 59

Bei den kantonalen Abstimmungsergebnissen zeigten sich Unterschiede in den
verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Während die französische und die
italienische Schweiz die Änderung des Arbeitslosengesetzes ausnahmslos ablehnten,
gab es in der Deutschschweiz mit Basel-Stadt nur einen einzigen Kanton, der die
Änderung nicht befürwortete. Für den Abstimmungsentscheid waren gemäss Vox-
Analyse im Wesentlichen der Links-Rechts-Gegensatz und das Alter von Bedeutung.
Personen, die sich politisch links einstuften, verwarfen die Vorlage mehrheitlich. Die
Altersklassen mit den höchsten Beschäftigungsrisiken, die von der Verlängerung der
Karenzzeiten am meisten betroffen sind, also vor allem die jungen Stimmberechtigten,
lehnten die Revision deutlich ab. Die über 70-jährigen Stimmbürger, welche als
Leistungsbezüger nicht mehr in Frage kommen, stimmten den Leistungskürzungen
mehrheitlich zu. Während den Ja-Stimmenden die finanzielle Sicherung der
Arbeitslosenversicherung besonders wichtig war, stellte für die Nein-Stimmenden die
Solidarität mit den Arbeitslosen das wichtigste Motiv dar. 60

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2010
LUZIUS MEYER

Der Bundesrat legte dem Parlament einen Entwurf zur Änderung des
Arbeitslosenversicherungs- und Insolvenzentschädigungsgesetzes (AVIG) vor: Mittels
einer Deplafonierung des Solidaritätsprozents, sprich einer Ausdehnung auf
Einkommen über CHF 315'000, sollen die Schulden des ALV-Fonds von derzeit rund
CHF 5 Mrd. rascher abgebaut werden. Eine entsprechende Motion der Kommission für
Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) war im Vorjahr überwiesen worden.
In seiner Botschaft führte der Bundesrat aus, angesichts der überproportionalen
Zunahme der hohen Lohnanteile in den vergangenen Jahren könnte eine
Deplafonierung des Solidaritätsprozents zusätzliche Einnahmen für die ALV von aktuell
rund CHF 100 Mio. pro Jahr generieren. In der Vernehmlassung hatte ein grosser Teil
der Antwortenden – Linke, Grüne, CVP und Gewerkschaften sowie auch der
Bauernverband – die Deplafonierung als Instrument für eine raschere Entschuldung der
ALV gutgeheissen, denn die zeitlich befristete Mehrbelastung der Arbeitgeber und
gutverdienenden Arbeitnehmenden sei vertretbar, gerechtfertigt und grössere
wirtschaftliche Folgen würden nicht erwartet. Durch eine frühere Aufhebung des
Solidaritätsprozents bei erfolgreicher Entschuldung würden zudem längerfristig die
Einkommen des gehobenen Mittelstandes zwischen CHF 126'000 und 315'000 entlastet.
Gegen die Vorlage sprachen sich SVP, FDP, die Economiesuisse und der
Gewerbeverband aus. Bei der Debatte im Nationalrat folgten die Befürworter und die
Kommissionsmehrheit weitgehend der in der Vernehmlassung geäusserten
Argumentation. Die VOX-Analyse zur Abstimmung über die 4. Revision des AVIG 2010
habe zudem gezeigt, dass eine Mehrheit der Ja-Stimmenden die Plafonierung nicht
gutheisse, welche auch tatsächlich schwer nachvollziehbar sei. Eine Minderheit
Wandfluh (svp, BE) forderte Nichteintreten. Das erst seit zwei Jahren geltende Gesetz
dürfe nun nicht bereits wieder geändert werden, die Änderung widerspreche zudem
dem Volkswillen und dem Versicherungsprinzip in der ALV. Das Solidaritätsprozent sei
eine zusätzliche Steuer auf hohe Einkommen, wobei Gutverdiener schon bei der AHV
und der Einkommenssteuer Solidaritätsbeiträge leisteten. Dies verteuere die Arbeit und
schwäche durch die hälftige Belastung der Arbeitgeber den Wirtschaftsstandort
Schweiz. Schliesslich folgte nur die SVP-Fraktion der Minderheit, der Rat nahm die
Vorlage mit 132 zu 48 Stimmen an. Die Debatte im Ständerat verlief kurz und ohne
Gegenanträge, die Vorlage wurde mit 26 zu 5 Stimmen angenommen. Die Einführung
der Änderung wurde auf den 1. Januar 2014 festgelegt. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2013
FLAVIA CARONI
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In Erfüllung der Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457) legte der Bundesrat dem
Parlament im Mai 2019 eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vor, mit
der die Bestimmungen zur Kurzarbeit vereinfacht werden sollten. Neu sollen
Arbeitnehmende bei Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen
(SWE) nicht mehr verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Da die
Arbeitnehmenden während der Kurzarbeit immer bereit sein müssten, ihre vollständige
Tätigkeit wieder aufzunehmen, sei eine solche Zwischenbeschäftigung in der Praxis
bereits bisher von geringer Bedeutung gewesen, erklärte der Bundesrat. Dank einer
raschen Umsetzung der E-Government-Strategie für die ALV sollte zudem die
administrative Abwicklung von Anträgen für entsprechende Entschädigungen
erleichtert werden. Überdies soll zukünftig der Bundesrat über eine Verlängerung der
Zulassung für KAE entscheiden, ohne dabei die bisher notwendige Voraussetzung einer
«erheblichen Arbeitslosigkeit» berücksichtigen zu müssen. Da die KAE vor allem
präventiv wirken sollten und eine entsprechende Evaluation zu lange dauere, solle diese
Klausel abgeschafft werden, erklärte der Bundesrat. 

Zuvor hatten sich zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 48 Organisationen an der
Vernehmlassung zur Vorlage beteiligt. Einverstanden hatten sich die Teilnehmenden mit
der Abschaffung der Pflicht zur Zwischenbeschäftigung gezeigt, bezüglich der
elektronischen Informationssysteme hatten verschiedene Kantone vor allem auf
praktische Probleme hingewiesen. Die SP und der SGB hatten die Änderung der
Voraussetzungen zur Verlängerung der Höchstbezugsdauer als unpraktikabel eingestuft
und in der Folge abgelehnt. 62

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2019 behandelte der Nationalrat die Vereinfachung der
Bestimmungen zur Kurzarbeit im Arbeitslosenversicherungsgesetz. Die Änderungen
seien geringfügig und entsprächen «faktisch Anpassungen des Gesetzes an die Praxis»,
fasste Kommissionssprecher Pardini (sp, BE) die Vorlage zusammen. Zwar habe es in der
Kommission Anträge gegeben, die das AVIG «auf den Kopf stellen wollten», die
Kommission sei jedoch der Meinung, dass dazu eine Totalrevision des Gesetzes mit
einer umfassenden Vernehmlassung bei Parteien und Wirtschaftsverbänden nötig sei.
Eine solche grosse Veränderung stelle nun zum Beispiel der Einzelantrag Glarner (svp,
AG) dar, den die Kommission zuvor als Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) abgelehnt
habe. Andreas Glarner beantragte dem Rat unter anderem, die Möglichkeit der Führung
von privaten Kassen abzuschaffen. Es könne nicht sein, dass die Gewerkschaften mit
der Führung von Arbeitslosenkassen viel Geld verdienten, zumal ihre
Verwaltungsaufwände überproportional gestiegen seien, erklärte der Antragssteller.
Überdies warf er den Gewerkschaften vor, die Arbeitslosigkeit zu fördern – etwa durch
die Befürwortung der Personenfreizügigkeit und von grosszügigen Asylverfahren –, um
mehr Geld zu verdienen. In der Folge entwickelte sich hierzu eine ausführliche Debatte
mit zahlreichen Fragen von Mitgliedern der SVP-Fraktion.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat überall der Kommissionsmehrheit und
somit weitgehend der bundesrätlichen Botschaft. Arbeitnehmende sollen bei
Kurzarbeits- (KAE) sowie bei Schlechtwetterentschädigungen (SWE) folglich nicht mehr
verpflichtet sein, eine Zwischenbeschäftigung zu suchen. Zudem soll zukünftig der
Bundesrat über eine Verlängerung der Zulassung für KAE entscheiden und sich dabei
auf die Differenz der aktuellen Anzahl Voranmeldungen für KAE zu den entsprechenden
Zahlen sechs Monate zuvor sowie auf die Arbeitsmarktprognosen des Bundes stützen.
Hier lehnte der Rat einen Minderheitsantrag Marra (sp, VD) ab, gemäss dem aufgrund
der Reaktionen aus den Kantonen eine «hohe und andauernde Arbeitslosigkeit» als
einziges Kriterium für die Verlängerung der Höchstdauer von KAE hätte verwendet
werden sollen. Den Antrag Glarner sowie Minderheitsanträge von Thomas Aeschi für
eine Verpflichtung der Arbeitslosenkassen, zur Schaffung von Transparenz jährlich eine
Bilanz und eine Erfolgsrechnung vorzulegen sowie ihre internen Haftungsverhältnisse zu
regeln, für eine Präzisierung der Rolle der Aufsichtskommission bezüglich der
Jahresrechnung und des Jahresberichtes sowie für eine Verkleinerung der
Aufsichtskommission auf fünf Mitglieder, lehnte der Nationalrat ebenfalls allesamt ab.
Die beiden Kommissionssprecher hatten zuvor noch einmal betont, dass solche
potenziell weitreichenden Änderungen in einer Gesamtrevision des AVIG vorgenommen
werden müssten.
In der Gesamtabstimmung nahm der Rat die Vorlage mit 184 Stimmen einstimmig an.
Gleichzeitig schrieb er die Motion Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457), die diesem
Bundesratsgeschäft zugrunde lag, stillschweigend ab. 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Wie zuvor der Nationalrat schuf auch der Ständerat in seiner Behandlung des
Bundesratsgeschäfts zur Vereinfachung der Bestimmungen zur Kurzarbeit im
Arbeitslosenversicherungsgesetz kaum Änderungen zur bundesrätlichen Version oder
Differenzen zum Erstrat. Mit 35 zu 6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ergänzte er aber eine
Klausel, gemäss der die Kantone auf eigenen Wunsch und auf eigene Rechnung mittels
Schnittstelle auf die Daten des Bundes zu den Unterstützungsmassnahmen nach AVIG
zugreifen können sollen. Städte und Gemeinden böten nach Auslaufen der
Bundesmassnahmen häufig selbst solche Unterstützungsleistungen an, wobei die
Kantone dazu bisher auf das Bundessystem hätten zugreifen können, erklärte
Kommissionssprecher Peter Hegglin (cvp, ZG). Wegen des Datenschutzes und der
Komplexität des Systems wäre dies zukünftig nicht mehr möglich, weshalb die Kantone
selbst teure entsprechende Systeme anschaffen müssten. 
Mit 43 Stimmen sprach sich der Ständerat nachfolgend einstimmig und ohne
Enthaltungen für die Revision des AVIG aus. Stillschweigend schrieb er auch die Motion
Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 16.3457) ab. 64
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Après près d'une année de travail en chambres, le Parlement a mis sous toit la mise en
œuvre de l'initiative «contre l'immigration de masse». En mars 2016, le Conseil fédéral
présentait plusieurs projets de loi, visant à concilier le verdict des urnes aux traités liant
la Suisse à l'Union européenne. Le paquet comprenait quatre mesures phares, à savoir
une clause de sauvegarde unilatérale en cas de dépassement de quotas d'immigration
décidés par la Suisse, une meilleure exploitation de la main d’œuvre indigène, et
particulièrement des personnes relevant du domaine de l'asile avec droit de séjour, la
possibilité d'empêcher les personnes étrangères au chômage de bénéficier de l'aide
sociale ainsi que l'extension de l'accord sur la libre circulation (ALCP) à la Croatie,
condition sine qua non posée par l'UE pour que la Suisse puisse réintégrer le
programme de recherche Horizon 2020.
Premier à se prononcer, le 21 septembre 2016, le Conseil national a immédiatement
décidé en septembre de la même année de supprimer la clause de sauvegarde,
estimant celle-ci trop dangereuse pour les relations bilatérales, déjà fortement
influencées par le vote sur le Brexit en Grande-Bretagne. C'est pour la même raison
que l'extension de la libre-circulation à la Croatie a obtenu l'aval des députés. Pour
favoriser la main d’œuvre indigène, le National a proposé que les employeurs
pourraient devoir d'abord annoncer les postes vacants aux offices régionaux de
placement. En outre, en cas de problèmes économiques et sociaux importants, le
Conseil fédéral devrait proposer des mesures de correction, en accord avec un comité
mixte suisse/UE. Enfin, pour éviter les abus à l'aide sociale, les personnes étrangères au
chômage durant leur première année de séjour en Suisse devraient quitter le pays dans
les trois mois. Le projet du Conseil fédéral en comptait six.
Le Conseil des Etats, en novembre 2016, souhaitait aussi sauvegarder les bilatérales. Il a
néanmoins proposé que les employeurs doivent non seulement communiquer les
postes vacants, convoquer des chômeurs et chômeuses indigènes aux entretiens
d'embauche et communiquer les raisons d'un éventuel refus. Par contre, le délai pour
les personnes au chômage devant quitter le pays doit, selon les représentants des
cantons, rester fixé à six mois.
La chambre basse a accepté en décembre 2016 ces deux modifications et souhaité qu'il
soit écrit dans la loi que les éventuelles mesures correctives du Conseil fédéral doivent
respecter les traités internationaux. Le Conseil des Etats a rejeté cette dernière
demande quelques jours avant le vote final, qui a eu lieu le 16 décembre de la même
année. 
Au National, le projet a été accepté par 98 voix contre 67. L'ensemble du camp UDC a
refusé en bloc, tandis que 33 parlementaires des rangs du PDC, du PLR et du PBD se
sont abstenus. Aux Etats, même répartition partisane: 24 voix pour, 5 contre (groupe
UDC) et 13 abstentions (PDC, PLR, PBD).
L'Union démocratique du centre avait tout au long du débat en chambre montré son
désaccord avec la direction prise par le Parlement. Selon elle, le projet de mise en
œuvre est un signe de mépris envers la volonté du peuple. Les députés et députées
agrariennes se sont livrées à un coup d'éclat le jour du vote. Ils ont brandis des
pancartes sur lesquelles ont pouvait lire «L'immigration de masse continue» et
«Violation de la Constitution». L'union agrarienne a cependant annoncé qu'elle
renonçait à un référendum. Le PDC s'est également distingué durant le débat, se
retrouvant minoritaire avec l'UDC lors du vote de nombreux points, notamment sur la
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préférence nationale et la possibilité pour le Conseil fédéral de décider de mesures
sans en référer au Parlement si les effets visés par la nouvelle loi ne sont pas atteints.
Dans l'opinion publique également des réactions se sont faites sentir. Si le résultat de la
votation du 9 février 2014 avait été un choc pour une partie de la population, le long
feuilleton de la discussion de sa mise en œuvre a également tenu la population en
haleine, comme en témoignent les nombreux articles dédiés au sujet. Le feuilleton se
poursuivra d'ailleurs avec l'initiative RASA, qui vise à biffer l'article constitutionnel sur
l'immigration de masse. 65

1) AB NR, 1996, S. 1526 f.; Presse vom 13.4 und 17.9.96
2) SGT, 7.1.98; NZZ, 4.2. und 13.3.98. Presse vom 11.2.98
3) AB NR, 1993, S. 1141 ff.; AB SR, 1993, S. 347 ff.; BBl, 1993, II, S. 1010; NZZ, 4.6. und 11.6.93
4) Botschaft zum Voranschlag 1994; Hebdo, 2.9.93; Presse vom 22.10.93; NQ, 29.10.93
5) AB NR, 1995, S. 2458 ff.; AB NR, 1995, S. 2633 ff.; AB SR, 1995, S. 1090 ff.; AB SR, 1995, S. 1244 ff.; AB SR, 1995, S. 1267 ff.;
Presse vom 22.11., 6.12., 7.12., 13.12.-15.12. und 20.12.95
6) AB NR, 1997, S. 164 ff.; Eidg. Finanzverwaltung, Botschaft zum Voranschlag 1998 und Bericht zum Finanzplan 1999-2001,
Bern 1997; Lit. Pfammatter und Lit. Witschard
7) Presse vom 21.10.97
8) AB NR, 2019, S. 2058 ff.; AB SR, 2019, S. 1021 ff.; Nachtrag II zum Voranschlag 2019; Nachtrag IIa zum Voranschlag 2019
9) BBl, 1995, IV, S. 761 ff.; Amtl. Bull. StR, 1995, S. 1162 f.
10) Amtl. Bull. NR, 1996, S. 2 ff. und 633 f.; Amtl. Bull. StR, 1996, S. 280; BBl, 1996, I, S. 1352
11) Presse vom 20.2.98; SHZ, 15.7.98 (Interview mit BR Dreifuss)
12) Ergebnisbericht zur Vernehmlassung vom 2.3.18; Medienmitteilung BSV vom 22.2.17; Stellungnahmen zur Vernehmlassung
vom 29.5.17; BU, LZ, 30.5.17
13) BBl 2018, S. 1607 ff.
14) AB NR, 2018, S. 666 ff.; Medienmitteilung SGK-SR vom 23.3.18; Medienmitteilung SGK-SR vom 29.6.18
15) AB NR, 2019, S. 328 ff.
16) AB NR, 2019, S. 1364; AB NR, 2019, S. 883 f.; AB SR, 2019, S. 246 f.; AB SR, 2019, S. 585
17) Erläuternder Bericht vom 04.12.15; Vernehmlassungsvorlage vom 04.12.2015; AZ, NZZ, TA, 8.12.15
18) Amtl. Bull. StR, 1990, S. 67 ff., 699 und 857. Amtl. Bull. NR, 1990, S. 1407 ff., 1431 ff. und 1966; BBI, 1990, III, S. 590 ff. Vgl.;
Kurzarbeitsentschädigungen Betriebe der Berg- und Tourismusregionen: Presse vom 18.1.90; NZZ, 22.1.90; SGT, 23.1.90; BüZ,
24.1.90
19) Presse vom 17.9. und 14.11.92. "Wild (1993). Die Arbeitslosenversicherung in der Bewährung", in Soziale Sicherheit, Nr. 1, S.
37ff.
20) Bund, 3.11.92; BZ, 28.12.92.
21) BBl, 1993, I, S. 677 ff.; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 82 ff., 156 lf., 372 ff., 502 und 640; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 104 ff., 110 ff., 214
und 233; AS, 1993, S. 1066 f.; Presse vom 16.9.93
22) Vox, Analyse der eidg. Abstimmungen vom 26. September 1993, Adliswil 1993.
23) BBl, 1994, I, S. 340 ff.; Presse vom 9.7., 6.10 (Vernehmlassung) und 30.11.93; Bund, 13.11.93; Soziale Sicherheit, 1994, Nr. 1,
S. 46 ff.; Baz, 14.12.93
24) BBl, 1994, I, S. 340 ff.; Amtl. Bull. StR, 1994, S. 216 ff. und 309 ff.; Wartefrist für Schulabgänger: Amtl. Bull. NR, 1994, S.
1210 f.; Petition: Amtl. Bull. NR, 1994, S. 2456 f. Motion: Amtl. Bull. StR, 1994, S. 426 f.
25) Presse vom 17.8. und 8.9.94.
26) Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1536 ff., 1544 ff., 1582 ff., 1631 ff., 1647 ff. und 1707 ff.; Soziale Sicherheit, 1994, Nr. 5, S. 223 ff.
Kantone: Bund, 1.10.94; mögl. Missbräuche von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite: Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1723 ff.; RAV "P.
Bucher (1995). Einführung Regionaler Arbeitsvermittlungszentren (RAV)", in Die Volkswirtschaft, 68, Nr. 4, S. 42 ff.;
parlamentarische Initiative: Amtl. Bull. NR, 1994, S. 1728 ff.
27) BBl, 1994, V, S. 581 ff.; Amtl. Bull. NR, 1994, S. 2006 und 2030 ff.; BaZ und NZZ, 12.1.94; Presse vom 16.4.94
28) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 1222 ff., 1291 f., 1320 ff., 1340 und und 1360; Amtl. Bull. NR, 1994, S. 2262 ff., 2308 f., 2396 f. und
2542; AS, 1994, S. 3098 f.
29) Amtl. Bull. StR, 1995, S. 85 ff. und 105 ff.
30) Presse vom 25.4. und 26.4.95
31) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 1111 ff. und 1390 ff.; Antrag Blocher: Presse vom 5.7.95; Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung: CHSS, 1995, S. 98 ff.; SoZ, 12.3.95; Presse vom 18.5.95.
32) Amtl. Bull. StR, 1995, S. 620 ff.
33) Amtl. Bull. NR, S. 1482 ff. und 1694; Amtl. Bull. StR, 1995, S. 709 f. und 798; AS, 1996, S. 193 ff.; "Bucher (1995). Einführung
regionaler Arbeitsvermittlungszentren", in Die Volkswirtschaft, 68, Nr. 4, S. 42 ff.; "Erb (1996). Aktive arbeitsmarktliche
Massnahmen", in Die Volkswirtschaft, 69, Nr. 1, S. 14 ff.; "Pfitzmann (1995). Die Hauptelemente der Arbeitslosenversicherung
(zweite Teilrevision des AVIG)", in Die Volkswirtschaft, 68, Nr. 11, S. 14 ff.; CHSS, 1995, S. 272 ff.; "R. Gysin (1995). Umstrittene
Nothilfe für Arbeitslose", in Plädoyer, Nr. 5, S. 19 ff.; Referendum: Presse vom 21.7.95; BBl, 1995, IV, S 850 f.; Presse vom
30.9.95; Bericht OECD: Presse vom 12.10.95; Pilotversuch mit den RAV: Die Volkswirtschaft, 69/1996, Nr. 4, S. 41.
34) Presse vom 23.9.95; Bund, 12.12.95. Unfallversicherung: AS, 1996, S. 698 ff.
35) BBl, 1995, IV, S. 1072 ff.; Amtl. Bull. StR, 1995, S. 1090 ff.; Amtl. Bull. NR, 1995, S. 2459 ff.
36) BBl, 1996, IV, S. 1353 ff.; Amtl. Bull. NR, 1996, S. 2033 f.; Amtl. Bull. StR, 1996, S. 954 ff.; Presse vom 1.10.96;
Zukunftsperspektiven der ALV: "H.J. Pfitzmann (1996). Die Arbeitslosenversicherung gestern, heute und morgen", in CHSS,
Nr. 5, S. 254 ff.
37) BBl, 1996, IV, S. 1353 ff.; Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1983 ff., 2229 und 2053 ff.; Amtl. Bull. StR, 1996, S. 959 ff. und 1142. Siehe
auch oben, Teil I, 5 (Voranschlag 1997); Mehrkosten der Aufhebung der Schlechtwetterentschädigung: "F. Henneberger
(1996). Schlechtwetterentschädigung: Notwendig oder überflüssig?", in CHSS, Nr. 6, S. 320 ff.
38) CHSS, 1996, Nr. 6, S. 286; Postulat Loeb: Amtl. Bull. NR, 1996, S. 1379 f.; Beschäftigungsprogramme in den Kantonen: Amtl.
Bull. NR, 1996, S. 1623 ff.
39) BBl, 1997, III, S. 1178; TW, 12.2.97; NQ, 14.3. und 15.4.97; Presse vom 25.3., 13.8. und vom 15.8.-27.9.97.
40) BBl, 1997, IV, S. 1256 ff.
41) AB NR, 1998, S. 2427 ff.; AB NR, 1998, S. 2434; AB NR, 1998, S. 2653 f.; AB StR, 1998, S. 391 ff.
42) AB StR, 1999, S. 17 und 63 f.; CHSS, 1999, S. 262-265
43) AB NR, 2000, S. 681ff.; AB NR, 2000, S. 854.; AB SR, 2000, S. 258; AB SR, 2000, S. 479; BBl, 2000, S. 1673ff.; Robert,
Geneviève, „Für eine wirkungsorientierte Arbeitslosenversicherung“, in Die Volkswirtschaft, 2000, Nr. 4, S. 52-55. 81
44) Presse vom 3.01., 10.6. und 19.9.00; SHZ, 29.3.00; TA und TG, 11.12.00.
45) BBl, 2001, S. 2245 ff.; CHSS, 2001, S. 96 f.; Presse vom 29.2.01.
46) AB SR, 2001, S. 388 ff. und 391 ff.
47) AB NR, 2001, S. 1866 ff., 1878 ff. und 1906 ff.; Presse vom 7.11.01
48) AB SR, 2001, S. 69 ff., 169 f. und 265; AB NR, 2002, S. 188 ff., 313 ff. und 472.
49) BBl, 2002, S. 5811 ff.; Presse vom 28.9.-25.11.02.; Hans Hirter / Wolf Linder, Analyse der eidgenössischen Abstimmungen
vom 24. November 2002, Vox Nr. 79, Bern 2002.; Presse vom 30.11.02.

01.01.90 - 01.01.20 26ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



50) TA, 24.2. und 17.6.03; LT, 13.3. und 2.7.03; NF, 10.6.02; CHSS, 2003, S. 165.
51) Presse vom 3.1., 6.1., 9.1. und 13.5.06; TA, 30.5., 6.6. und 7.6.06.
52) Bund und TA, 15.12.07.
53) BBl, 2008, S. 7733 ff.; vgl. auch Die Volkswirtschaft, 2008, Nr. 11, S. 56-62.
54) AB SR, 2009, S. 565 ff.
55) AB NR, 2009, S. 2168 ff., 2184 ff., 2195 ff., 2205 ff. und 2225 ff.
56) AB SR, 2010, S. 21 ff.
57) AB NR, 2010, S. 284 ff.
58) AB SR, 2010, S. 212 und 361; AB NR, 2010, S. 575 ff.
59) BBl, 2010, S. 5057 und 8345; Presse vom 26.8.-27.9.10.
60) Milic, Thomas / Widmer, Thomas, Vox – Analyse der eidgenössischen Abstimmung vom 26. September 2010, Bern /
Zürich 2010.
61) BBl, 2013, S. 1915 ff.; AB NR, 2013, S. 866 ff., 1215; AB SR, 2013, S. 561 ff., 652; NZZ, 1.2.13; Mo. 11.3755.
62) BBL 2019, S. 4413 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung vom 7.2.19
63) AB NR, 2019, S. 1634 ff.
64) AB SR 2019, S. 1258 ff.
65) BO CE, 2016, p. 1039 ss.; BO CE, 2016, p. 921 ss.; BO CE, 2016, p. 938 ss.; BO CN, 2016, p. 1496 ss.; BO CN, 2016, p. 1992
ss.; BO CN, 2016, p. 2137 ss.; AZ, 2.9.16; BaZ, SGT, 3.9.16; BaZ, NZZ, TG, 21.9.16; LT, TA, 22.9.16; AZ, TA, 1.12.16; AZ, LT, SGT,
6.12.16; NZZ, 7.12.16; TG, 8.12.16; LT, 12.12.16; BaZ, 14.12.16; Lib, 16.12.16; BaZ, LZ, TA, 17.12.16

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.90 - 01.01.20 27


